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AKTION & KRITIK 

Appell zur EU-Ratspräsidentschaft
Am 1. Juli hat Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft übernom-
men. Das CORPORATE EUROPE OBSERVATORY (CEO), LOBBY-
CONTROL, die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) 
und zahlreiche andere Organisationen haben die Befürchtung, 
dass dabei die großen Konzerne die Marsch-Richtung vorgeben 
werden. Die Gründe dafür legten die Initiativen in der Studie „Die 
deutsche EU-Ratspräsidentschaft – Industrie in der Hauptrolle“ 
dar. Die Untersuchung zeigt, welch großen Einfluss die Unter-
nehmen auf die Entscheidungen in Berlin haben. Im Einzelnen 
beschäftigen die Autor*innen sich etwa damit, wie die Auto-In-
dustrie, die Banken, die Pharma-Riesen und die Erdgas-Multis die 
politische Landschaft pflegen. Die Umtriebe der Chemie-Industrie 
im Allgemeinen und BAYERs im Besonderen zeichnete die CBG 
nach. Angesichts dieser Gemenge-Lage appellieren die Gruppen 
an die Große Koalition: „Die Bundesregierung muss die Vergan-
genheit hinter sich lassen, sich von Konzern-Interessen frei ma-
chen (trotz der massiven Lobby-Aktivitäten, die derzeit unter dem 
Stichwort „Coronawashing“ laufen) und das Gemeinwohl an die 
oberste Stelle setzen.“ In diesen Zeiten Individual-Interessen, 
den Interessen Superreicher oder einseitig den Unternehmen ent-
gegenzukommen, könnte für die Europäische Union weitreichen-
de und zutiefst destruktive Folgen haben, warnen die Initiativen.

Lieferengpässe: AOK wehrt sich
Der Pharma-Markt hat sich in den letzten Jahrzehnten stark 
verändert. BAYER und andere große Unternehmen setzen mehr 
und mehr auf neue, patent-geschützte Pillen, da diese beson-
ders hohe Renditen versprechen. Bei ihrem nicht so viel Geld 
abwerfenden Alt-Sortiment rationalisieren die Konzerne hinge-
gen nach Kräften. So beziehen sie Vor- und Zwischenprodukte 
zur Wirkstoff-Herstellung und manchmal auch die komplette 
Substanz zunehmend aus Schwellen- oder Entwicklungsländern 
wie Indien und China. Dort konzentriert sich die Fabrikation auf 
immer weniger Anbieter. Und wenn da einmal Störungen im Be-
triebsablauf auftreten, leiden Patient*innen auf der ganzen Welt 
unter den Lieferengpässen. Seit einigen Jahren passiert das im-
mer häufiger. Auch Präparate des Leverkusener Multis glänzen in 
den Apotheken zunehmend durch Abwesenheit. Die Schuld dafür 
geben die Firmen gerne den Krankenkassen. Diese zwängen die 
Hersteller durch den Preis-Druck ihrer Rabatt-Verträge, eigene 
Pharma-Produktionen aus Kosten-Gründen zu schließen und die 
benötigten Substanzen stattdessen auf dem Weltmarkt einzu-
kaufen. Der AOK-Vorstandschef Johannes Bauernfeind weist die 
Kritik zurück: „Dieser Argumentationsgang ist ebenso eingängig 
wie unwahr. Bereits seit den späten siebziger Jahren wich die 
Wirkstoff-Produktion nach Fernost aus.“ Zudem träten Liefereng-
pässe auch in Ländern auf, in denen es gar keine Rabatt-Verträge 
gebe, so Bauernfeind.

Mexiko: Pestizid-Beschwerde
Im Jahr 2017 hatten 43 Personen bei der mexikanischen Men-
schenrechtskommission CNDH wegen des unkontrollierten Ein-
satzes hochgefährlicher Pestizide in dem Land eine Beschwerde 
eingereicht. Unter den inkriminierten Ackergift-Wirkstoffen fin-

den sich zahlreiche, die auch in BAYER-Produkten enthalten sind, 
wie z. B. Mancozeb, Glyphosat, Atrazin, Deltamethrin, Metha-
midophos, Imidacloprid, Carbofuran, Endosulfan, Bifenthrin und 
Carbendazim. Die CNDH gab den Beschwerde-Träger*innen im 
Februar 2019 Recht und empfahl der Politik eine Reihe von Maß-
nahmen. Diese umfassten beispielsweise Vorschläge zu einer 
strengeren Regulierung der Agro-Chemikalien, zu einem besse-
rem Schutz der Landwirt*innen und Landarbeiter*innen sowie zu 
einer besseren Ermittlung des Risiko-Potenzials der Substanzen. 

MONSANTO-Listen: Die CBG hakt nach
Die jetzige BAYER-Tochter MONSANTO hat über Jahre hinweg 
in eigener Regie oder über externe Dienstleister hunderte von 
Journalist*innen, Politiker*innen, Aktivist*innen und andere 
Personen ausspioniert. Mit diesem Wissen wollte sie dann unter 
anderem die Entscheidung der EU über die Zulassungsverlänge-
rung für das Herbizid Glyphosat, die im Herbst 2017 anstand, im 
Sinne des Konzerns beeinflussen. Im Frühjahr 2019 flog der Skan-
dal dann auf. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN 
(CBG) startete sofort eine Reihe von Initiativen, um das ganze 
Ausmaß der Umtriebe aufzuklären. Unter anderem forderte die 
Coordination die Datenschutz-Beauftragte des Landes Nordrhein-
Westfalen auf, aktiv zu werden. Das lehnte diese jedoch zunächst 
ab. Es lägen keine Anhaltspunkte für ein zielgerichtetes Auskund-
schaften einzelner Personen vor, MONSANTO hätte vielmehr the-
men-bezogen agiert, lautete die Antwort. Damit gab sich die CBG 
allerdings nicht zufrieden. In einem weiteren Schreiben zitierte 
sie aus den Unterlagen des von MONSANTO mit der Observa-
tion beauftragten Unternehmens FLEISHMANHILLARD. Diesen 
Dokumenten zufolge hatte die Agentur bei ihren Ziel-Objekten 
auch „Freizeit oder andere Interessen (Golf, Tennis, Jagd etc.)“ 
im Blick. Und mit der Drecksarbeit, „Auskünfte und Informationen 
zu sammeln, die NICHT (Hervorhebung im Original) öffentlich zu-
gänglich sind“, beauftragte sie die Firma PUBLICIS. Diese Fakten-
Lage bewog die Landesdatenschutz-Beauftragte dann, sich in der 
Sache doch noch mal an BAYER zu wenden. Eine Antwort steht 
jedoch noch aus.

CBG beim Online-Klimastreik dabei
Wegen der Corona-Pandemie konnte der Klimastreik am 24. April 
nicht wie gewohnt auf der Straße stattfinden. Trotzdem gab es 
viele Aktionen. Die Menschen stellten Plakate ins Fenster, be-
stückten Bäume, Briefkästen und Tor-Eingänge mit Demo-Schil-
dern und legten Transparente vor den Ratshäusern aus. Und um 
zumindest digital vor Ort präsent zu sein, suchten sie auf der von 
FRIDAYS FOR FUTURE ins Netz gestellte Deutschland-Karte ihre 
Stadt und luden da Protest-Fotos hoch. Daran beteiligte sich auch 
die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) – zusam-
men mit 87.000 anderen virtuellen Mitstreiter*innen.

Patent-Kampagne erfolgreich
Der BAYER-Konzern hält nicht nur Patente auf gen-manipulierte 
Pflanzen, sondern auch auf solche aus konventioneller Zucht. Das 
Europäische Patentamt (EPA) erteilt diese recht freigiebig, rund 
200 Anträge genehmigte es. Sogar nach einem im Juni 2017 er-
folgten Beschluss des Verwaltungsrates, in dem Vertreter*innen 
aus 38 Ländern sitzen, solche Genehmigungen nicht mehr zu 
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erteilen, wich das Amt nicht von seiner Linie ab. Seine techni-
sche Beschwerdekammer bewertete das Verwaltungsratsvotum 
nämlich als Verstoß gegen EU-Bestimmungen. Daraufhin ge-
währte das EPA Produzenten, die auf traditionellem Wege eine 
Tomate mit reduziertem Wassergehalt sowie einen Brokkoli mit 
angeblich krebs-präventiven Nebenwirkungen entwickelt hatten, 
Schutzrechte. Das wiederum rief das Europäische Parlament auf 
den Plan. Die Abgeordneten prüften die Praxis der Behörde und 
kamen zu einem eindeutigen Ergebnis. In einer Entschließung 
sprachen sie sich gegen die Verleihung solcher Patente aus. 
Schließlich musste sich dann die Große Beschwerdekammer 
des EPA mit der Sache befassen und ein Grundsatz-Urteil fällen. 
Im Vorfeld reichte ein breites Bündnis aus verschiedenen Orga-
nisationen – darunter auch die COORDINATION GEGEN BAYER-
GEFAHREN (CBG) – und Einzelpersonen Stellungnahmen ein, 
welche die Kammer bei ihrer Entscheidungsfindung berücksich-
tigen muss. Und das blieb offenbar nicht ohne Wirkung. Die Gro-
ße Beschwerdekammer befand am 14. Mai 2020, dass Pflanzen 
und Tiere aus „im Wesentlichen biologischen“ Züchtungsverfah-
ren nicht patentierbar sind. Der Beschluss gilt rückwirkend und 
betrifft alle Anträge, die ab Juni 2017 eingingen. Die Initiative 
KEINE PATENTE AUF SAATGUT und andere Gruppen begrüßten 
dieses Votum, allerdings machten sie noch rechtliche Grauzonen 
aus. „Das aktuelle Urteil kann dazu beitragen, ein Jahrzehnt vol-
ler rechtlicher Absurditäten und chaotischer Entscheidungen am 
EPA zu beenden. Es gibt aber immer noch ein großes Risiko, dass 
große Konzerne wie BAYER, ehemals MONSANTO, das Patent-
Recht dazu missbrauchen, um die Kontrolle über Landwirtschaft 
und Lebensmittel-Produktion zu erhalten“, so Katherine Dolan 
von ARCHE NOAH. Beispielsweise besteht für die Unternehmen 
immer noch die Möglichkeit, zufällige Pflanzen-Mutationen als 
eigene Erfindungen auszugeben. So hat das EPA bereits kurz nach 
dem Spruch der Großen Beschwerdekammer einige mit einem 
Moratorium belegte Patent-Verfahren wieder anlaufen lassen. 
Darum dringen die Patent-Kritiker*innen unter anderem darauf, 
die Unterschiede zwischen technischen Erfindungen und den Me-
thoden konventioneller Züchtung genauer zu bestimmen. Um der 
Forderung nach mehr Klarheit in diesem Bereich mehr Nachdruck 
zu verleihen, setzte die Initiative TESTBIOTECH einen Offenen 
Brief an Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) auf, 
den neben vielen anderene Organisationen auch die COORDINA-
TION GEGEN BAYER-GEFAHREN unterschrieben hat. 

Kunst gegen Konzerne
Die US-amerikanische Künstlerin Kirsten Stolle setzt sich inten-
siv mit dem Treiben der Agro-Industrie auseinander. Ihre persön-
lichen Erfahrungen motivierten sie dazu: „Meine von Pestiziden 
verursachten Gesundheitsstörungen haben mich dazu gebracht, 
mich mit der unheilvollen Geschichte von BAYER/MONSANTO 
und DOW CHEMICAL zu befassen und deren Desinformations-
politik bloßzustellen.“ Im Zuge dessen nahm sich Kirsten Stol-
le etwa die ganzseitige Glyphosat-Anzeige vor, die BAYER am 
4. Juni 2019 in der New York Times geschaltet hatte, um gut 
Wetter für das Mittel zu machen. Die Künstlerin „überarbeitete“ 
die Annonce und schwärzte den größten Teil des Textes ein, so 
dass nur noch Wort-Fetzen wie „likely to be carcinogenic“ üb-
rig blieben. Umgekehrt ging sie bei „Annotated“ vor, da ließ sie 

den Glyphosat-Text stehen, versah ihn aber mit einer Fülle von 
Anmerkungen. Auch bei TV-Spots von MONSANTO legte Kirsten 
Stolle Hand an. Zudem entwickelte sie eine makabre BAYER/
MONSANTO-Version des Spiels „Scramble“: Zu den Wörtern, die 
aus einem Quadrat mit 400 Buchstaben herauszuklauben waren, 
gehören unter anderem „Auschwitz“, „Vietnam“ und „DDT“. 

Anfrage in Sachen „Glyphosat“
Im Streit um das Ackergift Glyphosat, das die Weltgesundheits-
organisation (WHO) als „wahrscheinlich krebserregend“ einstuft, 
hat sich die Bundesregierung gegen einen sofortigen Stopp ent-
schieden. CDU und SPD beschlossen im September 2019 ledig-
lich eine Minderungsstrategie. Andere Länder gehen da rigoroser 
vor. So erließ Österreich ein Verbot. Das nahm ein Mitglied der 
COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) zum Anlass, 
sich bei Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) nach 
den Gründen für diese zögerliche Haltung zu erkundigen. „Die 
Risiko-Bewertung von Glyphosat im Rahmen der Erneuerung der 
Genehmigung hat unter Zugrundelegung aller verfügbaren Studi-
en ergeben, dass alle gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen 
für eine erneute Genehmigung gegeben sind“, anwortete das 
„Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft“ (BMEL). 
Weder eine krebserregende noch eine nervenschädigende Wir-
kung habe die „Europäische Chemikalien-Agentur ECHA bei ihrer 
Prüfung feststellen können, so das BMEL. Der Fragesteller hat-
te in seinem Brief auf Untersuchungen verwiesen, die zu einem 
ganz anderen Ergebnis gekommen waren. Darauf aber ging das 
Ministerium nicht ein.

KAPITAL & ARBEIT

Aktionär*innen-Richtlinie l ight
Im Jahr 2017 hat die Europäische Union als späte Reaktion auf die 
Finanz-Krise von 2008 eine neue Richtlinie zum Aktionär*innen-
Recht erlassen (Ticker 2/20). Unter anderem ermächtigt die 
Verordnung die Anteilseigner*innen, über die Gehälter der 
Manager*innen mitzuentscheiden. „Um sicherzustellen, dass 
die Aktionäre auch tatsächlich Einfluss auf die Vergütungspolitik 
nehmen können, sollten sie das Recht erhalten, eine Abstimmung 
mit verbindlichem oder empfehlenden Charakter über die Vergü-
tungspolitik (...) durchzuführen“, hält die Direktive fest. Und zu 
den dabei auf den Hauptversammlungen anzulegenden Maßstä-
ben heißt es: „Die Leistung von Mitgliedern der Unternehmens-
leitung sollte anhand sowohl finanzieller als auch nicht-finanziel-
ler Kriterien, gegebenenfalls einschließlich ökologischer, sozialer 
und Governance-Faktoren, bewertet werden.“ Also ausdrücklich 
nicht nur nach Profit-Kriterien. Ende 2019 hat der Bundestag die 
Richtlinie 2017/828 in bundesdeutsches Recht überführt. Aller-
dings fehlen bedeutende Teile. Von sozialen und ökologischen 
Messgrößen zur Ermittlung des Manager*innen-Salärs findet 
sich in dem „Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechte-
Richtlinie“ kein Wort mehr, stattdessen heißt es nur noch: „Die 
Vergütungsstruktur ist bei börsen-notierten Gesellschaften auf 
eine nachhaltige und langfristige Entwicklung der Gesellschaft 
auszurichten.“
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Wenning weg
BAYERs Aufsichtsratschef Werner Wenning gibt sein Amt vor-
zeitig auf. Die Großaktionär*innen des Konzerns schassten ihn 
offenkundig wegen des desaströsen Krisen-Managements des 
Konzerns in Sachen „MONSANTO“, für das Wenning Mitverant-
wortung trägt. Vor seiner Zeit als Ober-Aufseher stand er dem Le-
verkusener Multi lange als Vorstandsvorsitzender vor. Sein Amts-
antritt im Jahr 2002 markierte eine Zäsur. Mit ihm gelangte zum 
ersten Mal ein Finanz-Experte an die Spitze des Leverkusener 
Multis, und genau das strich der Global Player bei seiner Bestal-
lung auch heraus: „Als ausgewiesener Finanzfachmann besitzt er 
hohe Akzeptanz auf den internationalen Kapitalmärkten.“ Die be-
saß Wennings Vorgänger Manfred Schneider nämlich eher nicht. 
Schneider war Betriebswirt und hat nicht selten sein Befremden 
über die Finanz-Analyst*innen geäußert. In seinen Augen waren 
das alles Laien, grüne Jungs, die noch nie ein Unternehmen ge-
führt hatten. Er wusste auch gar nicht so recht, woher diese Leu-
te sich plötzlich das Recht nahmen, ihm etwas sagen zu wollen. 
Wenning hingegen wusste das nur allzu gut. Schon in seiner Zeit 
als Finanzchef hatte er BAYER finanzmarkt-kompatibler gestal-
tet. So führte er beispielsweise das Wertmanagement ein, die 
konsequente Ausrichtung jeder Unternehmenshandlung, jedes 
Beschäftigen auf die Steigerung des Aktienkurses. Und Wenning 
richtete 1998/1999 auch eine eigene Abteilung für „Investor Re-
lations“ ein. Als Vorstandsvorsitzender bestand dann eine seiner 
ersten Amtshandlungen darin, aus BAYER eine Holding zu ma-
chen, um „Werttreiber und Wertvernichter noch leichter identifi-
zieren zu können“. Und mit der Chemie-Sparte hatte er bald auch 
schon einen „Minderleister“ identifiziert. Im Jahr 2003 trennte 
sich die Aktien-Gesellschaft von diesem Geschäft und gab da-
mit dem Druck der Kapitalmärkte nach, dem Manfred Schneider 
noch widerstanden hatte. Von da an setzte sich der Umbau des 
Konzerns dann munter fort – bis hin zur verhängnisvollen MON-
SANTO-Akquisition.

Arbeitsplatz-Vernichtung in Berlin
Die Prozesse in Sachen „Glyphosat“ mit ihren millionen-schweren 
Schadensersatz-Urteilen haben zu einem Absturz der BAYER-Ak-
tie geführt. Großaktionäre wie BLACKROCK mahnten Handlungs-
bedarf an, und der Leverkusener Multi lieferte. Im November 
2018 verkündete er ein großes Rationalisierungsprogramm („Su-
per Bowl“), das unter anderem die Streichung von 12.000 Stellen 
vorsieht. Dabei kommt es auch am Standort Berlin zu Einschnit-
ten. Dort gibt der Global Player die Forschung auf dem Gebiet 
klein-molekularer Wirkstoffe auf. Die Firma NUVISAN übernimmt 
zwar den Bereich, aber längst nicht alle der rund 400 Beschäf-
tigten.

Tarifvertragsquote: 55 Prozent
Weltweit hat BAYER im Geschäftsjahr 2019 nur mit 55 Prozent 
seiner Beschäftigten Tarifverträge abgeschlossen, 2014 waren es 
52 Prozent. In der Region „Europa/Nahost/Afrika“ gibt es solche 
Vereinbarungen für 80 Prozent der Belegschaften (2014: 87 Pro-
zent), in Lateinamerika beträgt die Quote 54 Prozent (2014: 45 
Prozent) und in den USA lediglich zwei Prozent (2014: fünf Pro-
zent).

599 Arbeitsunfälle
Für das Geschäftsjahr 2019 führt BAYER 599 „berichtspflichtige 
Arbeitsunfälle mit Ausfall-Tagen“ auf. In fünf Prozent der Fälle 
war dabei der Kontakt mit Chemikalien die Ursache.

34 Fälle von Berufskrankheiten
Im Geschäftsjahr 2019 kam es bei BAYER laut Nachhaltigkeitsbe-
richt zu 34 „arbeitsplatz-bedingten Erkrankungen“. „Sie betrafen 
u. a. den Bewegungsapparat und Haut-Reaktionen, ohne dass 
sich klare Risiko-Bereiche abzeichnen lassen“, heißt es darin.

IG  FARBEN & HEUTE

Keine Stunde Null
Am 8. Mai vor 75 Jahren befreiten die Alliierten Deutschland vom 
Faschismus. Das von BAYER mitgegründete Industrie-Konglome-
rat IG FARBEN war ein wesentlicher Bestandteil des NS-Systems. 
Der Mega-Konzern hatte sich schon 1932 mit Hitler verbündet 
und den „Benzinpakt“ geschlossen. Nach der Machtergreifung 
erstellte er die Blaupause für den Vierjahresplan, mit dem die 
Nazis die Wirtschaft wehrtüchtig machten. Als es dann 1939 so 
weit war, vermochte der Multi die Armee fast alleine auszustat-
ten. An der Vernichtungspolitik wirkte die IG FARBEN ebenfalls 
mit. Sie errichtete in unmittelbarer Nähe von Auschwitz ein Che-
mie-Werk und unterhielt in der Nähe der Baustelle ein eigenes 
Zwangsarbeiter*innen-Lager als Arbeitskräfte-Reservoir, wäh-
rend ihre Tochter-Firma DEGESCH den Faschist*innen mit dem 
Zyklon B die Mordwaffe lieferte. Darum stand die Zerschlagung 
des Giganten zunächst ganz oben auf der Agenda der Kriegsko-
alition. „Wenn es die Politik der Alliierten ist, dass ‚Deutschland 
nie wieder seine Nachbarn oder den Frieden der Welt bedrohen 
wird’, dann müssen die IG FARBEN zusammen mit ihren kriegs-
wichtigen Anlagen zerstört werden“, hieß es in einem Bericht 
des US-Finanzministeriums. Aber es sollte anders kommen. Zum 
einen änderten sich in den USA die politischen Kräfteverhältnis-
se, sodass die „Tabula Rasa“-Fraktion unter Finanzminister Henry 
Morgenthau in die Defensive geriet. Zum anderen unterhielt die 
US-Industrie umfangreiche Geschäftsbeziehungen zu deutschen 
Unternehmen und verlangte von der Regierung, ihre Absatzge-
biete zu sichern. Und schließlich begann der Kalte Krieg, weshalb 
ein starkes Deutschland gefragt war, das als „Frontstaat“ agieren 
konnte. Die westlichen Besatzungsmächte beließen es deshalb 
bei einer mehr als halbherzigen Entflechtung, die BAYER, BASF 
und HOECHST unbeschadet überstanden. Und bereits 20 Jahre 
später waren die einstigen IG-Teile allein größer als das dama-
lige Ganze. 

IG  FARBEN & HEUTE

Benjamin Ferencz wurde 100
Im März 2020 feierte Benjamin Ferencz seinen 100. Geburtstag. 
Bei den Nürnberger Kriegsverbrecher*innen-Prozessen hatte 
er das Verfahren gegen die Einsatz-Truppen des NS-Regimes-
geleitet. In den 1950er Jahren dann verhandelte der Ungar im 
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Auftrag der „Jewish Claims Conference“ mit der Bundesregie-
rung und denjenigen Unternehmen, die während der Nazi-Zeit 
Zwangsarbeiter*innen beschäftigt hatten, über Entschädigungs-
zahlungen. Die von BAYER mitgegründete IG FARBEN musste 
nur 27 Millionen DM aufbringen. Da blieb für die ehemaligen 
Sklavenarbeiter*innen nicht viel übrig. „Sogar die strengen Här-
tefälle unter denen, die die Arbeit für die IG FARBEN in Ausch-
witz überlebt haben, erhielten jeder nicht mehr als 1.700 Dollar“, 
klagte Ferencz. 

KONZERN & VERGANGENHEIT

100 Jahre Betriebsräte-Gesetz
Die Weimarer Verfassung sah umfangreiche Gestaltungsmög-
lichkeiten für Betriebsräte vor. Sie billigte den Beschäftigten-
Vertreter*innen im Artikel 165 das Recht zu, „gleichberechtigt in 
Gemeinschaft mit den Unternehmern an der Regelung der Lohn- 
und Arbeitsbedingungen sowie an der gesamten wirtschaftlichen 
Entwicklung der produktiven Kräfte mitzuwirken“. Näheres soll-
te das Betriebsräte-Gesetz regeln. BAYER-Generaldirektor Carl 
Duisberg ersann darum prophylaktisch schon einmal geeignete 
Gegenmaßnahmen. So plante er unter anderem, die Gesamtzahl 
an Betriebsratssitzen zu erhöhen, um die Beschäftigten überstim-
men zu können. Am Ende erwiesen sich solche Tricks jedoch als 
unnötig, denn es gelang der Kapital-Seite, die Regelungen massiv 
zu verwässern. Dementsprechend kritisch standen die KPD sowie 
Teile von USPD und Freien Gewerkschaften dem Gesetzes-Vorha-
ben gegenüber. Für den Tag der 2. Lesung des Paragrafen-Werkes 
riefen sie deshalb zu Protesten auf, bei denen es zu gewalttäti-
gen Auseinandersetzungen kam. Die Schätzungen reichen von 20 
bis hin zu 42 Toten; zudem gab es über 100 Verletzte. Niemals 
zuvor und niemals wieder hat in der deutschen Geschichte eine 
Demonstration so viele Opfer gefordert. Von all dem findet sich in 
BAYERs Firmen-Chronik „Meilensteine“ nichts. In ihr feiert sich 
der Global Player unter der Überschrift „Schneller als die Geset-
ze: Mitbestimmung und Mitverantwortung“ hingegen als ein Un-
ternehmen, das seinen Beschäftigten aus freien Stücken schon 
weit vor dem Betriebsräte-Gesetz und dem 1916 verabschiedeten 
„Vaterländischen Hilfsdienst-Gesetz“ eine Interessensvertretung 
zugestanden hatte. 

Feine Füße von drüben 
Der Fußball-Club BAYER Leverkusen hatte die DDR bereits in 
den 1980er Jahren als Spieler-Reservoir entdeckt. Wie aus 
Stasi-Unterlagen hervorgeht, beobachtete er mit Hilfe des in die 
Bundesrepublik geflohenen Trainers Jörg Berger DDR-Kicker bei 
Auswärtsspielen und verleitete geeignete Kandidaten wie Falko 
Götz oder Dirk Schlegel zur Republikflucht (Ticker 3/00). Und nach 
der Wende legte der Verein in Tateinheit mit anderen Bundesli-
gisten erst so richtig los. „Am 5. Januar 1990 kam ich zum ersten 
Training nach der Winterpause und wusste nicht, wer überhaupt 
noch da war“, klagte etwa der Trainer des PSV Schwerin, Man-
fred Radtke, über das Ausmaß des „Schlussverkaufs“. Im Juni 
des Jahres bestritt er mit seiner Mannschaft das DDR-Pokalfinale 
gegen Dynamo Dresden. Der damalige BAYER-Manager Reiner 

Calmund saß damals auf der Tribüne und lockte Matthias Stam-
mann für 350.000 DM vom PSV weg. Andreas Thom hatte Cal-
mund da schon eingesackt. Am liebsten hätte er auch noch den zu 
der Zeit bei Dynamo Dresden spielenden Matthias Sammer ver-
pflichtet, aber da war der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl 
vor. „Sie können die DDR nicht einfach leerkaufen“, redete dieser 
den Leverkusener Manager*innen ins Gewissen. Aber BAYER 
ließ nicht locker und angelte sich dann noch Ulf Kirsten. Unter der 
Überschrift „‚Go West’– Zwischen Flucht und Mauerfall – Feine 
Füße von drüben“ handelt der Verein selber das Ost-Kapitel ab.

POLITIK & EINFLUSS

Online-HV nach BAYER-Gusto
Der Leverkusener Multi ergreift stets jede Gelegenheit, um sich 
die bei seinen Hauptversammlungen notorischen Proteste so gut 
es geht vom Leib zu halten. Im Jahr 2020 hieß die Gelegenheit 
„Corona-Pandemie“. Der Leverkusener Multi nutzte die Un-
gunst der Stunde und flüchtete vor den Konzern-Kritiker*innen 
ins Virtuelle: Er berief eine Online-HV ein. Die rechtliche Hand-
habe dazu bot ihm das „Gesetz zur Abmilderung der Folgen der 
Covid-19-Pandemie“. Dessen Passagen zu den Aktionär*innen-
Treffen erlaubten den Konzernen, statt Reden nur noch Fragen 
zu gestatten. Sie konnten dabei sogar noch aussieben und Groß-
Investoren wie BLACKROCK den Vortritt lassen. Ein Aktivist der 
COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) stellte dazu 
einige Bundestagsabgeordnete zur Rede und erhielt erhellende 
Antworten. So schrieb der CDUler Dr. Carsten Brodesser, in den 
letzten Jahren würden Hauptversammlungen „zunehmend als 
politisches Forum genutzt, was bei den Abläufen zu teilweise 
unübersichtlichen Situationen führte“. Das sei in der realen Welt 
noch zu managen, nicht aber in der virtuellen, und „[d]em will 
der Gesetzgeber mit seinem Vorstoß unter anderem Rechnung 
tragen“. Das Büro des CDU-Parlamentariers Sepp Müller hielt 
bei nur im Netz stattfindenden Hauptversammlungen hingegen 
„eine Flut von Fragen und auch – wie bei sozialen Medien nicht 
unüblich – inhaltlich inakzeptablen Einwürfen“ für denkbar, dem 
Vorschub geleistet werden müsse. Und dabei halfen BAYER & 
Co. kräftig mit. Stellungnahmen zum Gesetzes-Entwurf „werden 
vermutlich auch die Vorstände mancher AGs geschrieben haben“, 
hielt Brodesser-Mitarbeiter Carl Canzler fest. Sein Kollege aus 
dem Büro Müller verwies indessen etwas unkonkreter auf „exter-
ne Expertise aus allen Bereichen“, die es den Abgeordneten er-
möglicht habe, „auch praktische Auswirkungen auf unterschied-
liche Akteure abbilden zu können“. Auf der Hauptversammlung 
selber hat BAYER dann auch eine Einflussnahme über den „Bun-
desverband der deutschen Industrie“, den „Verband der Chemi-
schen Industrie“ und das „Deutsche Aktieninstitut“ eingeräumt.

Forschungsförderung für BAYER & Co.
Seit Jahr und Tag fordert der BAYER-Konzern die staatliche För-
derung von Forschungsaufwendungen. Nun hat die Bundesregie-
rung die Signale erhört. Anfang 2020 trat das „Forschungszula-
gen-Gesetz“ in Kraft, das jährliche Subventionen in Höhe von 1,27 
Milliarden Euro vorsieht. Bis zu 500.000 Euro kann ein einzelnes 
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Unternehmen abgreifen – und im Zuge der Corona-Maßnahmen 
erhöhte die Große Koalition die Summe dann noch einmal auf 
vier Millionen. Ursprünglich sollten nur kleine und mittelgroße 
Firmen in den Genuss der Gelder kommen, aber Bundesfinanzmi-
nister Olaf Scholz (SPD) räumte den Weg für die Multis frei. Dem 
„Verband der chemischen Industrie“ (VCI) gelang es bei seiner 
Lobby-Arbeit für BAYER & Co. darüber hinaus sogar noch, finanzi-
elle Unterstützung für Labor-Arbeiten herauszuschlagen, die gar 
nicht bei den Konzernen selber stattfinden: Auch für Auftragsfor-
schung hält die Große Koalition Mittel bereit.

Verfassungsrichter nach BAYER-Gusto
Der neue Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Har-
barth, ist ein Mann ganz nach dem Geschmack der Leverkusener. 
Als Anwalt und späterer Partner der Wirtschaftskanzlei SZA hat 
er nämlich schon zahlreiche Unternehmen wie etwa VW vor recht-
lichem Unbill geschützt. Das hat bei SZA eine Tradition, die weit 
zurückreicht. So tüftelten die beiden Gründer Heinrich Kronstein 
und Wilhelm Zutt in der Weimarer Republik die rechtliche Kons-
truktion für die von BAYER mitgegründete IG FARBEN aus, den 
späteren Mörder-Konzern mit eigenem Zwangsarbeiter*innen-
Lager in Auschwitz. Auch bei von BAYER gesponserten Events 
trat Harbarth schon auf. So hielt der Jurist im Jahr 2018 auf der 
„German American Conference“, zu deren Förderern außerdem 
noch SIEMENS und die BOSTON CONSULTION GROUP zählten, 
eine Rede über den Schutz der Meinungsfreiheit.

MONSANTO verstieß gegen Lobby-Regeln
Die nunmehrige BAYER-Tochter MONSANTO investierte Unsum-
men, um für ihr umstrittenes Pestizid Glyphosat 2017 eine erneute 
EU-Zulassung zu bekommen. Die von ihr zu diesem Behufe enga-
gierte PR-Firma FLEISHMANHILLARD scheute dabei vor keinem 
Mittel zurück. Sie legte umfangreiche Listen von Politiker*innen, 
Journalist*innen sowie Behörden-Mitarbeiter*innen an und ord-
nete sie in Kategorien wie „Verbündeter“, „möglicher Verbün-
deter“, „zu erziehen“ oder „im Auge behalten“ ein (siehe SWB 
3/19). Allein in Brüssel bei der EU betrieb FLEISHMANHILLARD 
mit rund 60 Beschäftigten Einfluss-Arbeit. Die Kosten für die von 
Oktober 2016 bis Dezember 2018 dauernde „Glyphosate Renewal 
Campaign“ hat BAYER auf 14,5 Millionen Euro beziffert. Diese 
Summe findet sich im Lobby-Register der EU allerdings nicht wie-
der (siehe Ticker 2/20). Dort gab FLEISHMANHILLARD für 2016 
lediglich 0,8 Millionen Euro an und MONSANTO für den Zeitraum 
von September 2016 bis August 2017 bloß 1,45 Millionen Euro. 
„Diese Zahlen zeigen, dass die Lobby-Macht der Pestizid-Indus-
trie viel größer ist, als offiziell verlautbart (...) Diese Diskrepanz 
zwischen den angegebenen Aufwendungen und den 14,5 Millio-
nen Euro kann als ein klarer Fall von Desinformation angesehen 
werden“, konstatierte das CORPORATE EUROPE OBSERVATORY 
(CEO) und reichte eine Beschwerde ein. Daraufhin prüfte das 
Sekretariat des Lobby-Registers die MONSANTO-Zahlen. Dabei 
kam heraus, dass der Konzern nur seine Aufwendungen für das 
Antichambrieren in Brüssel selber aufgeführt und die Lobbying-
Investitionen in den Mitgliedsländern ausgespart hatte. Damit 
verstieß das Unternehmen gegen die Vorschriften. Die Meldun-
gen müssen nämlich alle Ausgaben „zum Zweck der unmittelba-
ren oder mittelbaren Einflussnahme auf EU-Organe, unabhängig 

vom Ort, an dem die Tätigkeiten ausgeführt werden“, enthalten. 
Eine Strafe will die Europäische Union trotzdem nicht verhängen, 
sie kündigte lediglich an, die Regeln klarer fassen zu wollen.

Konzerne schreiben neues EEG-Gesetz
Die in der Strom-Rechnung enthaltene EEG-Umlage ist für die 
Förderung alternativer Energien bestimmt. Allerdings tragen 
nicht alle gleichermaßen zu der Subventionierung von Wind & 
Co. bei. Der Gesetzgeber hat BAYER und andere Chemie-Firmen 
wegen ihres hohen Energie-Bedarfs und entsprechend hoher 
Kosten weitgehend von der Abgabe befreit. Zudem zahlen die 
Konzerne für die Elektrizität, die sie in ihren eigenen Kraftwer-
ken selbst erzeugen, nichts in den EEG-Topf ein. Das sogenannte 
Eigenstrom-Privileg entbindet sie davon. Aber den Multis reich-
te das noch nicht. Sie wollten sich auch bei dem zugekauften 
Strom vor den EEG-Zahlungen drücken. Dafür bedienten sich die 
Gesellschaften des „Scheibenpacht-Modells“, das sich schlaue 
Berater*innen ausgedacht hatten. Diese entwickelten Verträge, 
die BAYER, RWE, DAIMLER und andere Global Player von schnö-
den Strom-Kunden zu fiktiven Pächtern von Kraftwerk-Anteilen 
machten – und damit zu Nutznießern des Eigenstrom-Privilegs. 
„Einzelne Unternehmen sparten auf diese Weise Hunderte Mil-
lionen Euro“, so der Spiegel, der den Skandal aufdeckte. Darum 
haben Netzbetreiber wie AMPRION die Unternehmen nun ver-
klagt. Der Leverkusener Multi hingegen ist sich keiner Schuld 
bewusst und beteuert, sich immer an geltendes Recht gehalten 
zu haben. Betrugsvorwürfe wies BAYER-Chef Werner Baumann 
auf der Hauptversammlung des Konzerns am 28. April 2020 „ent-
schieden“ zurück. Damit nicht genug, gehen die Firmen in die 
Offensive. Wie wiederum der Spiegel berichtete, möchten sie 
eine Gesetzes-Änderung erreichen, die sie vor Strafzahlungen 
schützt. Dazu haben BAYER & Co. dem Wirtschaftsministerium 
schon einmal frei Haus die passende Vorlage geliefert und eine 
„Novellierung Paragraf 104 Absatz 4 Erneuerbare Energien Ge-
setz (EEG)“ verfasst. Zudem trafen sich Anwält*innen und andere 
Vertreter*innen der Firmen sowie Emissär*innen des „Verban-
des der chemischen Industrie“ und anderer Organisationen in 
der Causa bereits mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). 
Und nach dem Gespräch zeigte sich ein Konzern-Jurist auch 
hoffnungsfroh, dass „Missverständnisse“ über das Eigenstrom-
Privileg bald „zielführend ausgeräumt“ werden.

Baumann kritisiert „Green Deal“
Im Mai 2020 hat die Europäische Union zwei wesentliche Elemen-
te ihres „Green Deals“ vorgestellt: die Biodiversitätsstrategie und 
die Landwirtschaftsstrategie „Vom Hof auf den Tisch“. Letztere 
gibt nach Ansicht der EU „eine umfassende Antwort auf die Her-
ausforderungen nachhaltiger Lebensmittel-Systeme und erkennt 
an, dass gesunde Menschen, gesunde Gesellschaften und ein 
gesunder Planet untrennbar miteinander verbunden sind“. Auf 
der Agenda steht unter anderem eine Verringerung des Pestizid-
Einsatzes bis 2030 um 50 Prozent. Das passt BAYER-Chef Werner 
Baumann gar nicht. „Es wäre illusorisch zu glauben, wir könnten 
ohne Pflanzenschutzmittel die bald acht Milliarden Menschen auf 
der Erde ernähren, die Biodiversität schützen und zugleich keine 
weiteren Flächen für die Landwirtschaft erschließen“, sagte er 
in einem Interview mit der FAZ. Ähnlich argumentiert der Kon-
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zern seit Jahren. Die Initiative OXFAM spricht in diesem Zusam-
menhang vom „Welternährungsmythos“. Sie hält die Zahlen, 
mit denen BAYER & Co. die Notwendigkeit einer Steigerung der 
landwirtschaftlichen Produktion (und damit des Gebrauchs der 
Ackergifte) begründen, für nicht belastbar. In diese fließt näm-
lich nicht nur der mutmaßliche Bedarf an Lebensmitteln, sondern 
auch derjenige an Futtermitteln und Agrar-Rohstoffen zum indus-
triellen Gebrauch ein. Auch zweifelt OXFAM den Zusammenhang 
zwischen der Menge an vorhandenen Nahrungsgütern und dem 
Hunger an. „Er suggeriert, dass eine höhere Produktion weniger 
Hunger bedeutet. Menschen hungern jedoch, weil sie extrem arm 
sind und sich keine Lebensmittel leisten können“, konstatiert die 
Organisation. Ihr schlichtes Fazit lautet: „Jenen, die den Welter-
nährungsmythos bemühen, geht es in erster Linie um die Profite 
von Agrar-Konzernen und weniger um bessere Bedingungen für 
Hungerleidende.“

„Green Deal“: Klöckner reserviert
Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) zeigt 
sich wenig begeistert von der Landwirtschaftsstrategie „Vom 
Hof auf den Tisch“, welche die Europäische Union am 20. Mai 
2020 als „Kernstück“ ihres „Green Deals“ vorstellte. Diese sieht 
nämlich unter anderem eine Reduzierung des Pestizid-Einsatzes 
um 50 Prozent bis 2030 vor. „Die Vorschläge sind sehr ambitio-
niert“, konstatierte die CDU-Politikerin und führte weiter – ganz 
im Sinne von BAYER-Chef Werner Baumann (s. o.) – aus: „Die 
ausreichende Verfügbarkeit unserer Grundnahrungsmittel und 
die Ernährungssicherung der EU und global müssen stets im 
Vordergrund stehen. Und das wird immer Umwelt-Einflüsse ha-
ben.“ Klöckner bezeichnete die 24 Seiten lediglich als „Diskussi-
onsgrundlage“ und stimmte schon einmal auf Kontroversen ein. 
Vielsagend wies sie in ihrer Presseerklärung darauf hin, dass der 
EU-Agrarkommissar Janusz Wojciechowski bei der Präsentation 
der „Vom Hof auf den Tisch“-Strategie fehlte.

BfR unter Einfluss
Das „Bundesinstitut für Risiko-Bewertung“ (BfR) fällt immer 
wieder durch Entscheidungen im Sinne der Konzerne auf. So 
stellte es dem von der Weltgesundheitsorganisation WHO als 
„wahrscheinlich krebserregend“ eingestuften BAYER-Pestizid 
Glyphosat im Rahmen der EU-Entscheidung über die Zulassungs-
verlängerung eine aus Industrie-Unterlagen zusammengeklaubte 
Unbedenklichkeitsbescheinigung aus. Das wundert allerdings 
nicht weiter, denn das Bundesinstitut steht unter Einfluss. So 
sitzt in der „BfR-Kommission für Pflanzenschutzmittel und ihre 
Rückstände“ neben Vertreter*innen von BASF auch der BAYER-
Manager Dr. Frank Pierre Laporte.

PROPAGANDA & MEDIEN

VCI macht Schule
BAYER & Co. drängen mit aller Macht in die Schulen, um Einfluss 
auf die Lehrpläne zu nehmen und Forscher*innen-Nachwuchs zu 
rekrutieren. Nach einer Studie der „Otto Brenner Stiftung“ haben 
sie bereits rund 800.000 – natürlich kostenlose – Lehrmateriali-

en erstellt, die noch nicht einmal die bei normalen Schulbüchern 
üblichen pädagogischen Eignungstests durchlaufen müssen, ehe 
sie in den Klassenzimmern landen. Ganz vorne mit dabei: der 
„Verband der Chemischen Industrie“ (VCI). Mit einem Etat von 
ca. zwölf Millionen Euro gedenkt er im Jahr 2020 die Schulland-
schaft zu pflegen. Dabei reicht das Programm von „Finanzmitteln 
für Experimente über kostenfreie Unterrichtsmaterialien bis hin 
zu Angeboten für die Lehreraus- und -fortbildung“.

EU ermöglicht Gift-Importe
Die Europäische Union hatte sich vorgenommen, konsequent zu 
sein und Rückstände von Pestiziden, die sie wegen ihrer gesund-
heitsschädlichen Wirkungen verboten hat, auch nicht mehr in Le-
bensmittel-Importen zu dulden (siehe auch SWB 3/20). Das wuss-
ten BAYER & Co. allerdings zu verhindern. Immer wieder trafen 
Emissär*innen des Leverkusener Multis mit EU-Kommissar*innen 
und/oder deren Kabinettsmitgliedern zusammen, um die Pläne zu 
vereiteln. So präsentierte der Konzern der Generaldirektion Han-
del etwa einen Report, der vor großen finanziellen Einschnitten 
durch die avisierten EU-Maßnahmen warnte. Und der beharrliche 
Lobby-Einsatz zahlte sich am Ende aus. Die Wünsche der Unter-
nehmen fanden Eingang in die neue EU-Landwirtschaftsstrategie 
„Vom Hof auf den Tisch“. In dem entsprechenden Passus heißt 
es, Brüssel gewähre „Einfuhr-Toleranzen für Pestizid-Wirkstoffe, 
die in der EU nicht mehr genehmigt sind“. „Das ist ein Offenba-
rungseid. Die EU-Kommission räumt den Konzern-Interessen den 
Vorrang vor der menschlichen Gesundheit ein“, konstatierte die 
COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) in ihrer Pres-
seerklärung.

DRUGS & PILLS

EMA überprüfte CIPROBAY
Antibiotika mit Wirkstoffen aus der Gruppe der Fluorchinolone 
wie BAYERs CIPROBAY können zahlreiche Gesundheitsschädi-
gungen auslösen (siehe auch SWB 3/18). Besonders häufig kom-
men Lädierungen von Muskeln und Sehnen vor. Darüber hinaus 
zählen Herzinfarkte, Unterzuckerungen, Hepatitis, Autoimmun-
Krankheiten, Leber- oder Nierenversagen und Erbgut-Schädi-
gungen zu den Risiken und Nebenwirkungen. Auch Störungen 
des Zentralen Nervensystems, die sich in Psychosen, Angst-
Attacken, Verwirrtheitszuständen, Schlaflosigkeit oder anderen 
psychiatrischen Krankheitsbildern manifestieren, beobachten die 
Mediziner*innen schon. Da sich in letzter Zeit zudem Meldungen 
über Schädigungen der Herzklappen durch die Mittel häuften, lei-
tete die „Europäische Arzneimittel-Agentur“ (EMA) ein Prüfver-
fahren ein. Dieses bestätigte den Verdacht jedoch nicht. Darum 
müssen BAYER & Co. die Warnhinweise auf den Beipackzetteln 
nicht ändern.

Gefährliche Hormonersatz-Therapie
BAYER & Co. ist es gelungen, die Wechseljahre zu einer Krank-
heit zu erklären, bei der nur eins hilft: die Hormonersatz-Thera-
pie. Was die Konzerne „Menopausen-Management“ nennen, 
bezeichnen Kritiker*innen als „die Medikalisierung körperlicher 
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Umbruchphasen im Leben von Frauen“. Und diese setzt die Pati-
entinnen erheblichen Gesundheitsgefahren aus. Da neue Studien 
das Brustkrebs-Risiko von Hormonersatz-Therapien zu bestätigen 
schienen, hatte die „Europäische Arzneimittel-Agentur“ (EMA) 
ein Prüfverfahren eingeleitet. Erhöhten Handlungsbedarf sah die 
EMA nach Vorlage des Berichts jedoch nicht. „[Z]urzeit keine wei-
teren Maßnahmen“, verkündete sie.

Mehr Umsatz mit YASMIN & Co.
Verhütungsmittel der dritten und vierten Generation wie die Prä-
parate aus BAYERs YASMIN-Produktreihe stehen seit Jahren 
wegen des erhöhten Thrombose-Risikos, das von ihnen ausgeht, 
in der Kritik. Während sich unter YASMIN, YAZ, YASMINELLE 
& Co. bei 9 bis 12 von 10.000 Frauen ein Blutgerinnsel bildet, 
kommt es bei älteren Arzneien mit den Wirkstoffen Levonorges-
trel, Norethisteron oder Norgestimat nur bei 5 bis 7 von 10.000 
Frauen dazu. Die Geschäfte des Pharma-Riesen beeinträchtigt 
das jedoch nicht. Im Geschäftsjahr 2019 stieg sein Umsatz mit 
diesen Medikamenten gegenüber 2018 um 42 Millionen auf 681 
Millionen Euro.

Neue Arznei gegen Prostata-Krebs
BAYER hat gemeinsam mit dem finnischen Unternehmen ORI-
ON ein Medikament zur Behandlung von Prostata-Krebs entwi-
ckelt. Das Präparat NUBEQA mit dem Wirkstoff Darolutamid ist 
dabei auf solche Patienten zugeschnitten, die zwar noch keine 
Metastasen haben, aber erhöhte, nicht auf eine Therapie mit 
Testosteron-Blockern reagierende PSA-Werte. Bei dieser Grup-
pe von Kranken stört das Darolutamid angeblich die Arbeit des 
Androgen-Rezeptors und hemmt so die Bildung von Testosteron, 
welches das Tumor-Wachstum befördert. 

PCOS-Kooperation mit EVOTEC
BAYER hat mit dem Hamburger Biotech-Unternehmen EVOTEC 
eine Kooperation auf dem Gebiet der Frauen-Heilkunde verein-
bart. Die Firma will für den Leverkusener Multi eine Arznei zur 
Therapie des polyzystischen Ovarial-Syndroms (PCOS) entwi-
ckeln. Bei dieser Gesundheitsstörung handelt es sich um eine Er-
krankung des Eierstocks, bei der Zysten-Bildungen den Ei-Sprung 
und so auch mögliche Schwangerschaften verhindern. Daneben 
forscht EVOTEC für den Global Player noch an Präparaten gegen 
Gebärmutterschleimhaut-Wucherungen, Husten und Nierenschä-
den. Die engen Verbindungen zum Pillen-Riesen kommen dabei 
nicht von ungefähr. Das ehemalige BAYER-Vorstands- und jetzi-
ge Aufsichtsratsmitglied Wolfgang Plischke steht nämlich dem 
EVOTEC-Aufsichtsrat vor.

Galileo-Studie: Keine Aufklärung
BAYERs Gerinnungshemmer XARELTO hat viele Risiken und Ne-
benwirkungen. So kann er beispielsweise schwere Blutungen 
verursachen, die allzu oft tödlich enden. Trotzdem versucht der Le-
verkusener Multi unermüdlich, neue Anwendungsfelder für sein 
Präparat zu finden. Nicht einmal dramatische Zwischenfälle bei 
den entsprechenden klinischen Prüfungen halten ihn davon ab. 
So musste der Pharma-Riese im Oktober 2018 die Galileo-Studie 
abbrechen, weil die Erprobung des Mittels an Patient*innen, die 
gerade eine künstliche Herzklappe bekommen hatten, gehäuft 

zu Todesfällen führte (Ticker 1/19). Anfang 2020 publizierten der 
Konzern und sein US-amerikanischer Vertriebspartner JANSSEN 
einen Aufsatz über den Arznei-Test in einer Fachzeitschrift. Aber 
Aufschluss über die hohe Sterberate konnten die beiden Unter-
nehmen nicht geben. „Wir verstehen die Ergebnisse nicht ganz“, 
gab James List von JANSSEN anlässlich der Veröffentlichung zu 
Protokoll, vergaß dabei aber nicht, XARELTO eine Unbedenklich-
keitsbescheinigung auszustellen. „Da die Teilnehmer*innen am 
GALILEO-Test sich grundlegend von denen der anderen XARELTO-
Tests unterscheiden, bleibt das Sicherheits- und Wirksamkeits-
profil von XARELTO bei den acht von der FDA (US-amerikanische 
Gesundheitsbehörde, Anm. Ticker) genehmigten Indikationen po-
sitiv“, so der Pharma-Manager. 

Zahlreiche XARELTO-Nebenwirkungen
BAYERs Gerinnungshemmer XARELTO löst immer wieder schwe-
re Gesundheitsstörungen aus. 113.707 Meldungen über gravie-
rende Nebenwirkungen gingen bis zum 30. Mai 2020 bei der 
Europäischen Datenbank für unerwünschte Arzneimittel-Effekte 
ein.

XARELTO für junge Erwachsene
Bald läuft das Patent für BAYERs umsatzstärkstes Pharmazeu-
tikum, dem mit vielen Risiken und Nebenwirkungen behafteten 
Gerinnungshemmer XARELTO, aus. Darum versucht der Konzern 
fieberhaft, seinem Top-Seller mit dem Wirkstoff Rivaroxaban 
neue Anwendungsgebiete zu erschließen. So beantragte der 
Pharma-Riese jetzt in Aussicht auf eine sechsmonatige Patent-
Verlängerung eine EU-weite XARELTO-Zulassung zur Behandlung 
von jungen Thromboembolie-Patient*innen bis 17 Jahre. Dabei 
ist die Fakten-Lage dünn. Am entsprechenden klinischen Test 
nahmen nur 500 Kinder und Jugendliche teil. Zudem handelte es 
sich nicht um eine Doppelblind-Studie. Auch das Ergebnis spricht 
nicht gerade für das Präparat. Unter dem BAYER-Mittel bekamen 
1,2 Prozent der Teilnehmer*innen eine Thromboembolie, unter 
der Standard-Medikation Heparin mit drei Prozent nicht viel mehr. 
Zudem traten in der XARELTO-Gruppe mehr Blutungen auf (drei 
Prozent gegenüber 1,9). Diese seien aber weniger schwer verlau-
fen, versucht der Leverkusener Multi zu relativieren. 

Neue XARELTO-Zulassung
Der BAYER-Konzern hat seinem umstrittenen Gerinnungshemmer 
XARELTO in den Vereinigten Staaten ein neues – das bisher achte 
– Anwendungsgebiet erschlossen. Die US-Gesundheitsbehörde 
FDA erteilte dem Präparat eine Zulassung zur präventiven Be-
handlung von solchen Patient*innen mit Thromboembolie-Risiko, 
die wegen akuter internistischer Gesundheitsstörungen wie etwa 
Schlaganfällen, Infektionskrankheiten oder Herzinsuffienz in ein 
Krankenhaus eingeliefert werden müssen.

GLYPHOSAT & CO.

Größeres Krebs-Risiko durch Dicamba
Der von BAYER und anderen Agro-Konzernen vermarktete Pesti-
zid-Wirkstoff Dicamba lässt für Landwirt*innen die Wahrschein-
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lichkeit steigen, an Leber- und Gallenwegkrebs zu erkranken. Bei 
Farmer*innen, welche die Substanz intensiv nutzen, stieg das 
Risiko gegenüber solchen, welche den Stoff nicht einsetzen, um 
den Faktor 1.8. Die Leukämie-Gefahr nahm ebenfalls zu. Das er-
gab eine Untersuchung der US-amerikanischen „National Institu-
tes of Health“ (NIH) auf der Basis eines rund 50.000 Bauern und 
Bäuerinnen umfassenden Daten-Satzes der „Agricultural Health 
Study“. Auch 20 Jahre nach der Erst-Exposition blieb die erhöh-
te Gefährdung noch bestehen. Nach dem Fall „Glyphosat“ droht 
BAYER nun also auch ein Fall „Dicamba“. Die COORDINATION 
GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG) forderte die Bundesregierung in 
einer Presseerklärung auf, die neuen Erkenntnisse bei den Ent-
scheidungen über Zulassungsverlängerung für dicamba-haltige 
Produkte zu berücksichtigen. „Es besteht dringender Handlungs-
bedarf“, hielt die CBG fest.

Notfall-Zulassungen in Deutschland
„Wenn eine Gefahr anders nicht abzuwehren ist, kann das ‚Bun-
desamt für Verbraucherschutz und Lebensmittel-Sicherheit’ 
kurzfristig das Inverkehrbringen eines Pflanzenschutzmittels für 
eine begrenzte und kontrollierte Verwendung und für maximal 
120 Tage zulassen“, heißt es auf der Webpage der Behörde. 
Und das tut diese immer häufiger. Schon 60 Notfall-Zulassungen 
gewährte das BVL im laufenden Jahr. Zumeist handelt es sich 
dabei um die Erlaubnis, die Pestizide in weiteren Kulturen gegen 
Schadinsekten oder Wildpflanzen nutzen zu können. So verhielt 
es sich auch bei dem BAYER-Insektizid MOVENTO SC 100. Gleich 
vier Mal genehmigte das Bundesamt eine Ausweitung der An-
wendungszone. So dürfen die bundesdeutschen Landwirt*innen 
das Mittel mit dem Wirkstoff Spirotetramat zusätzlich gegen die 
Maulbeer-Schildlaus, die Rote Austern-Schildlaus, den Gemei-
nen Birnenblatt-Sauger, die Hopfen-Blattlaus, die Apfel-Blutlaus, 
die Reben-Schildlaus und zahlreiche weitere Tiere einsetzen.

Notfall-Zulassungen in der EU
Nicht nur Deutschland erteilt Notfall-Genehmigungen für Pes-
tizide (s. o.), auch andere europäische Länder tun das. Dabei 
schrecken einige Staaten nicht einmal davor zurück, bereits 
auf den Index gesetzte Agro-Chemikalien wie etwa BAYERs 
Saatgut-Beizmittel PONCHO aus der Gruppe der Neonicotinoide 
kurzzeitig wieder zuzulassen. Finnische, belgische und spanische 
Landwirt*innen können das Mittel, das die Europäische Union 
wegen seiner Bienengefährlichkeit im Jahr 2018 aus dem Verkehr 
gezogen hatte, in diesem Jahr wieder nutzen. Nur in Einzelfällen 
interveniert die EU. So untersagte sie im Februar 2020 Rumänien 
und Litauen, die Neonicotinoide wieder aus dem Giftschrank zu 
holen. Daneben durften sich noch einige Produkte des Leverkuse-
ner Multis über eine Ausweitung der Anwendungszone auf bisher 
verbotene Früchte freuen, so SIVANTO mit dem Wirkstoff Flupy-
radifuron und RONSTAR (Oxadiazon) in Griechenland, MOVENTO 
48 C (Spirotetramat) in Italien und CONVISO ONE (Foramsulfuron 
und Thiencarbazone-methyl) in der Slowakei. Die einzelnen EU-
Mitgliedsländer nutzen das Instrument der Notfall-Zulassungen 
in unterschiedlichem Maß. Um Wettbewerbsverzerrungen zu ver-
meiden, strebt die Europäische Union nun eine Harmonisierung 
der Praxis an. Geschehen ist allerdings bisher noch nichts.

Artensterben durch PONCHO
Die EU hat Pestizid-Wirkstoffe aus der Gruppe der Neonicotinoi-
de im Jahr 2018 wegen ihrer bienenschädlichen Effekte verboten. 
In den meisten anderen Ländern der Welt dürfen sich Produkte 
wie BAYERs Saatgutbehandlungsmittel PONCHO (Wirkstoff: Clo-
thianidin) jedoch weiterhin auf den Feldern tummeln und dort ihr 
Gefährdungspotenzial entfalten. Und dieses beschränkt sich bei 
Weitem nicht nur auf Bienen. So haben PONCHO & Co. einen 
fatalen Effekt auf das Ökosystem „Reisfeld“, wie eine Studie des 
japanischen Wissenschaftlers Masumi Yamamuro ergab. Die von 
den Reisbauern und -bäuerinnen eingesetzten Neonicotinoide lö-
sen nämlich eine ganze Ketten-Reaktion aus. Die Mittel töten Li-
bellen ab, die vielen Fischen als Nahrung dienen. Darum ging der 
Stint-Bestand drastisch zurück, und viele Fischer*innen mussten 
ihren Beruf aufgeben. Der Leverkusener Multi aber bestreitet den 
Befund und zieht Methodik und Daten-Interpretation Yamamuros 
in Zweifel. „Es gibt keinen Beweis für einen kausalen Zusam-
menhang zwischen dem Rückgang von Insekten-Populationen 
und dem Gebrauch von Neonicotinoiden in der Landwirtschaft“, 
erklärte der Konzern. 

PFLANZEN & SAATEN

Pilot-Projekt „Kurzhalm-Mais“
BAYER führt in Mexiko ein Pilot-Projekt mit Kurzhalm-Mais durch. 
Dem Konzern zufolge erweist sich die gestutzte Pflanze Wetter-
Einflüssen gegenüber als stabiler. Zudem braucht die hybride, 
also nicht zur Wiederaussaat geeignete Sorte mit dem Produkt-
Namen VITALA weniger Wasser. Auch kommt sie angeblich mit 
weniger Pestiziden aus, die überdies nicht mehr von der Luft aus 
versprüht werden müssen. Auf der letzten Hauptversammlung 
Ende April 2020 gab sich BAYER-Chef Werner Baumann hoff-
nungsvoll, „dass diese Innovation den Mais-Anbau, und damit 
den Anbau einer der wichtigsten Kultur-Pflanzen überhaupt, re-
volutionieren kann.“

GENE & KLONE

Schweine als Ersatzteil lager
BAYER setzt sowohl im Pharma- als auch im Agro-Bereich stark 
auf die „Gentechnik 2.0“, also zum Beispiel auf Gen-Scheren wie 
CRISPR-Cas9, die das Erbgut angeblich genau an einer vorgege-
benen Stelle auftrennen können, um es dann „umzuschreiben“ 
oder neue, im Labor hergestellte DNA-Stränge einzufügen. Diver-
se Kooperationsabkommen in Sachen „Genome Editing“ hat der 
Leverkusener Multi bereits geschlossen. Und Anfang November 
2019 investierte er 50 Millionen Dollar in das Start-up eGENESIS. 
Dieses nimmt sich vor, Schweine als Ersatzteillager für Menschen 
zu nutzen und in den Tieren Organe für Transplantationen zu züch-
ten. Bisher galten derartige Unterfangen – von moralischen Be-
denken ganz abgesehen – als extrem risiko-reich. Im Organismus 
von Schweinen tummeln sich nämlich viele Viren, sogenannte 
PERVs (porcine endogenous retrovirus), die das Potenzial haben, 
gefährliche Krankheiten auszulösen. Die 2009 ausgebrochene 
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Schweinegrippe etwa kostete hunderttausende Menschen das 
Leben. Aber die eGENESIS-Foscher*innen wollen die PERVs im 
Erbgut der Tiere einfach mit einer Genschere herausschneiden 
und damit die Gefahr bannen. „Unser Team wird den PERV-freien 
Schweinestamm weiterentwickeln, für eine sichere und wirksa-
me Xeno-Transplantation“, so eGENESIS-Mitgründerin Luthan 
Yang über das Projekt „pig3.0“. Von einer „Sprung-Innovation“ 
spricht BAYERs Pharma-Chef Stefan Oelrich deshalb. Und sein 
Kollege Dr. Jürgen Eckhardt sekundiert: „Wir glauben, dass 
eGENESIS den gesamten Markt für Organ-Transplantationen re-
volutionieren kann.“ Frühere Versuche des Leverkusener Multis, 
Tiere in Wert zu setzen, erwiesen sich nicht als erfolgreich. Das 
Klon-Schaf „Dolly“ der schottischen Biotech-Firma PPL THERA-
PEUTICS, an welcher BAYER einst 8,5 Prozent der Anteile hielt, 
verstarb vorzeitig. Zudem verweigerten die Tiere auch dem „Gene 
Pharming“ den Gehorsam. Das vollmundig als „Doing drugs the 
milky way” angekündigte PPL-Vorhaben, in Euter ein menschli-
ches Gen einzuschleusen und aus ihnen so Reaktoren zur Herstel-
lung eines Wirkstoffes zur Behandlung von Lungenkrankheiten zu 
machen, scheiterte.

Neue Zulassung, alte Standards
Seit Ende 2013 gelten in der Europäischen Union strengere Stan-
dards bei den Import-Genehmigungen für Gen-Pflanzen. Wenn 
es bloß um die Verlängerungen der Einfuhr-Erlaubnisse geht, 
will Brüssel diese Maßstäbe jedoch nicht in Anschlag bringen. 
So erhielt der BAYER-Konzern im Dezember 2019 eine erneute 
Zulassung für zwei Soja-Arten, obwohl keine bzw. nur mangel-
hafte Fütterungsstudien vorlagen und die Feldversuche sich nicht 
an den tatsächlichen Anbau-Bedingungen orientierten. Konkret 
handelte es sich dabei um das glyphosat-resistente Produkt 
MON89788 und um die Laborfrucht A2704-12, die immun gegen 
das jetzt von der BASF vermarktete und in der EU wegen seiner 
Gesundheitsschädlichkeit nicht mehr zugelassene Pestizid Glufo-
sinat ist. Die Initiative TESTBIOTECH kritisiert die Entscheidung. 
Nach Ansicht der Organisation bestehen nämlich Zweifel an der 
Rechtmäßigkeit des Beschlusses. Sie verweist dabei auf eine EU-
Verordnung, in der heißt: „Damit sichergestellt ist, dass Anträge 
auf Zulassungsverlängerungen in Bezug auf die Prüfverfahren 
denselben Standards entsprechen, sollten diese Anforderungen 
auch für Anträge auf Verlängerung der Zulassung von GV-Lebens- 
und Futtermitteln gelten (GV = gentechnisch verändert, Anm. Ti-
cker)“. Hätte die bisherige Praxis aber trotzdem weiter Bestand, 
„gäbe es in der EU doppelte Sicherheitsstandards für transgene 
Pflanzen“, warnt TESTBIOTECH.

WASSER,  BODEN & LUFT

CO2-Ausstoß steigt
Der BAYER-Konzern hat erstmals seit vielen Jahren wieder einen 
separaten Nachhaltigkeitsbericht vorgelegt. Er hat seine Umwelt-
berichterstattung also nicht reduziert, wie irrtümlicherweise im 
Ticker 2/20 berichtet. Nur leider gibt es in der Sache selbst kaum 
Positiveres zu melden, was das Unternehmen hauptsächlich dem 
„akquirierten Agrar-Geschäft“, also dem MONSANTO-Deal, zu-

schreibt. So stiegen die Kohlendioxid-Emissionen im Geschäfts-
jahr 2019 um 830.000 Tonnen auf 3,71 Millionen Tonnen. Ein 
Großteil dieses Zuwachses ist auf die extrem energie-intensive 
Glyphosat-Produktion am Standort Soda Springs zurückzuführen. 
Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN fordert hier be-
reits seit Langem Maßnahmen ein, bisher blieb der Global Player 
allerdings untätig.

BAYER verbraucht mehr Strom
Der im Geschäftsjahr 2019 erstmals vollständig in BAYERs 
Energie-Bilanz einfließende Strom-Verbrauch des zugekauften 
MONSANTO-Geschäfts sorgt für eine massive Erhöhung der Zah-
len. Der Energie-Einsatz des Konzerns erhöhte sich von 29.903 
Terrajoule auf 38.744 Terrajoule.

Mehr Kohle im Strom-Mix
Der BAYER-Konzern verbrauchte im Geschäftsjahr 2019 nicht nur 
mehr Energie (s. o.), diese kam, was den selbst erzeugten Strom 
angeht (für den zugekauften Strom macht das Unternehmen keine 
detaillierteren Angaben), im Vorgleich zum Vorjahr teilweise auch 
aus schmutzigeren Quellen. So erhöhte sich der Kohle-Anteil am 
Energie-Mix von 2,38 Prozent auf 13,5 Prozent. Für Flüssigbrenn-
stoffe sanken die Werte hingegen. Sie reduzierten sich von 23,11 
Prozent auf 13,44 Prozent. Hauptenergie-Lieferant für den Lever-
kusener Multi ist mit 66,86 Prozent Erdgas.

Mehr ozon-abbauende Substanzen
Im Geschäftsjahr 2019 haben die BAYER-Werke mehr ozon-
abbauende Substanzen ausgestoßen. Der Wert für die „Ozone 
Depleting Substances“ (ODS) stieg von 9,3 auf 17,8 Tonnen. Und 
diesmal ist daran nicht MONSANTO schuld. Die Uralt-Dreck-
schleudern des Konzerns im indischen Vapi sorgten für den Groß-
teil des Zuwachses. An diesem Standort hatte das Unternehmen 
zwar jahrelang Modernisierungsarbeiten durchgeführt, aber aus-
gezahlt hat sich das Ganze offenbar nicht.

Mehr flüchtige Substanzen
2019 hat BAYER mehr flüchtige Substanzen in die Luft emittiert 
als 2018. Von 1.360 Tonnen auf 1.610 Tonnen erhöhte sich der 
Wert.

Weniger Kohlenmonoxid-Emissionen
Der Kohlenmonoxid-Ausstoß von BAYER ging 2019 gegenüber 
dem Vorjahr von 3.990 Tonnen auf 3.300 Tonnen zurück.

Mehr Stickstoff-Emissionen
2019 hat der BAYER-Konzern mehr Stickstoff in die Luft emittiert 
als 2018. Der Wert erhöhte sich von 3.260 auf 4.700 Tonnen.

Mehr Schwefeloxid-Emissionen
2019 hat der BAYER-Konzern mehr Schwefeloxid in die Luft emit-
tiert als 2018. Der Wert erhöhte sich von 730 Tonnen auf 2.310 
Tonnen.

Weniger Staub-Emissionen
BAYERs Staub-Emissionen sanken im Geschäftsjahr 2019 gegen-
über 2018 von 2.350 Tonnen auf 1.580 Tonnen.
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Höhere Abwasser-Frachten
Im Geschäftsjahr 2019 stieg BAYERs Wasserverbrauch gegenüber 
2018 von 42 Millionen Kubikmeter auf 59 Millionen Kubikmeter 
und dementsprechend auch das Abwasser-Aufkommen. Die Ge-
samtmenge wuchs um 42,1 Prozent auf 26 Millionen Kubikmeter. 

Mehr Einleitungen in Gewässer
Im Geschäftsjahr 2019 leitete der BAYER-Konzern mehr schädli-
che Stoffe in die Gewässer ein als 2018. „2019 stiegen alle Emis-
sionen in das Wasser. Dies ist insbesondere auf die ganzjährige 
Einbeziehung der Standorte des akquirierten Agrar-Geschäftes 
zurückzuführen“, heißt es dazu im Nachhaltigkeitsbericht. Die 
Phosphor-Werte stiegen von 180 auf 510 Tonnen, die Stickstoff-
Werte von 390 auf 420 Tonnen, die Schwermetall-Werte von 2,4 
auf 2,6 Tonnen, die für organisch gebundenen Kohlenstoff von 
600 auf 980 Tonnen und diejenigen für anorganische Salze von 
97.000 auf 167.000 Tonnen.

Viele Pestizide in NRW-Gewässern
Die Gewässer in Nordrhein-Westfalen sind stark mit Agro-
Chemikalien belastet, wie eine Große Anfrage von Bündnis 90/
Die Grünen an die CDU/FDP-Landesregierung ergab. Demnach 
weisen von 351 untersuchten Fluss-Abschnitten des Rheins 207 
Pestizid-Rückstände über dem Beurteilungswert auf, der für die 
Wissenschaftler*innen den Übergang von einem guten in einen 
mäßigen Zustand markiert. Für die Ems traf dies auf 58 von 59 
Bereichen zu, für die Maas auf 47 von 68 und für die Weser auf 
65 von 82.

Dormagen: Ein bisschen Umweltschutz 
Der BAYER-Konzern baut seine Dormagener Fertigungsanlage 
zur Herstellung der beiden Fungizide ASCRA XPRO (Wirkstoffe: 
Bixafen, Prothioconazol, Fluopyram) und ANTRACOL (Wirkstoff: 
Propineb) nicht nur aus (siehe STANDORTE & PRODUKTION), 
sondern aus Umweltschutz-Gründen zudem ein wenig um. Das 
erscheint angesichts der verheerenden Öko-Bilanz des Unterneh-
mens (s. o.) auch dringend geboten. So kündigte die Firma Inves-
titionen in eine leistungstärkere Aufbereitung von Abgasen und 
Abwässern an. Unter anderem will sie das bei der Prothioconazol-
Produktion anfallende Eisen(II)-Clorid zu Eisen(III)-Clorid aufberei-
ten und wieder in den Herstellungsprozess leiten. Nach Angaben 
der „Deutschen Energie-Agentur“ sorgt das für eine Reduzierung 
der Abfall-Ströme um 95 Prozent. Überdies kann der Leverkuse-
ner Multi auf diese Art nicht nur den Rohstoff-, sondern auch den 
Energie-Verbrauch drosseln, was die Kohlendioxid-Emissionen 
der Fertigungsstätte um rund 9.000 Tonnen pro Jahr reduziert. 

Politiker*innen wollen Geld von BAYER
Die Gewässer Deutschlands sind nicht nur stark mit Pestizi-
den belastet (s. o.), sondern auch mit Arznei-Rückständen. Den 
Wasserwerken verursacht das enorme Zusatzkosten bei der 
Trinkwasser-Aufbereitung. Darum fordern die verantwortlichen 
Politiker*innen eine Beteiligung von BAYER & Co. an den Mehr-
aufwendungen. „Nach Auffassung der Umweltministerinnen und 
-minister sowie der -senatorinnen und -senatoren der Länder gibt 
es klare Adressaten für eine verursacher-gerechte Kostentra-
gung, da es nur eine geringe Anzahl von Herstellern und Inver-

kehrbringern von Pflanzenschutzmitteln bzw. von unter Gewäs-
serschutz-Aspekten problematischen Medikamenten gibt“, so 
die nordrhein-westfälische Landesregierung in ihrer Antwort auf 
eine Große Anfrage von Bündnis 90/Die Grünen. Dementspre-
chend haben die Bundesländer die Bundesregierung gebeten, 
„Regelungsperspektiven aufzuzeigen und mögliche nationale und 
europäische Instrumente zu prüfen“.

Runder Tisch zu Röntgen-Kontrastmitteln
BAYERs Röntgen-Kontrastmittel haben es in sich. Bei deren 
Inhaltsstoffen handelt es sich nämlich um Abkömmlinge des 
Schwermetalls Gadolinium. GADOVIST enthält Gadobutrol, PRI-
MOVIST Gadoxet-Säure und MAGNEVIST Gadopentent-Säure. 
Diese Substanzen können zahllose Gesundheitsschäden verur-
sachen wie z. B. Herzrhythmus-Störungen, Muskel-Zuckungen, 
Blutdruck-Schwankungen, Leber-Erkrankungen und Fibrose, ein 
unkontrolliertes Wachstum des Bindegewebes. Noch dazu zäh-
len die Präparate zu den Arzneimitteln, welche die Gewässer am 
stärksten belasten. Und auch das liegt an den Schwermetallen, 
denn diese bauen sich biologisch nur sehr langsam ab. Darum gibt 
es bereits ein Forschungsprojekt, das bei Röntgen-Patient*innen 
den Einsatz von Urin-Beuteln testet, um GADOVIST & Co. in den 
Sondermüll statt in die Kanalisation gelangen zu lassen. Daneben 
hat die Bundesregierung ein Expert*innen-Gremium ins Leben 
gerufen, das die Aufgabe hat, Vorschläge zur Verminderung der 
Stoff-Einträge von Röntgen-Kontrastmitteln, anderen Medika-
menten und Pestiziden zu erarbeiten.

Pilotanlage eliminiert kaum PCB
Polychlorierte Biphenyle (PCB) gehören zu den giftigsten Her-
vorbringungen der Chlorchemie (SWB 1/14). Die vor allem von 
BAYER und MONSANTO in Umlauf gebrachten gefährlichen 
„Alleskönner“ kamen bis zu ihrem vollständigen Verbot 1989 in 
Elektrogeräten, Fugendichtungsmassen, Farben, Ölen, Lacken 
und Bodenbelägen zum Einsatz – und stellen immer noch ein be-
trächtliches Gesundheitsrisiko dar. Von den 1985 in der Bundes-
republik verkauften 72.000 Tonnen landete mehr als ein Sechstel 
im Bergbau, wo die schweren Gerätschaften viel Hydraulik-Öl 
zum Schmieren brauchten. „Wir sind mit dem Zeug umgegangen, 
als wäre es Milch“, zitiert der Spiegel einen Bergmann. Dement-
sprechend leiden viele seiner Kolleg*innen heute an den Spät-
folgen und zeigen Vergiftungssymptome wie Haut-, Nieren- und 
Leberschäden. Die Altlasten lagern in Fässern und anderen Be-
hältern, die nicht selten Leckagen aufweisen. Um das PCB nicht 
in das Grundwasser und die Flüsse gelangen zu lassen, muss der 
Bergbau-Konzern RAG das Grubenwasser über ein bestimmtes 
Niveau pumpen. Die kontaminierte Fracht leitet er dann in die 
Gewässer ein. Das nordrhein-westfälische Landesamt für Natur-, 
Umwelt- und Verbraucherschutz entnahm unter anderem an den 
Bergwerken in Bottrup, Bergkamen und Essen Proben und wies 
PCB-Belastungen nach, die an manchen Stellen um das Dreifache 
über den Grenzwerten lagen. Darum hat die RAG jüngst an den 
Einleitungsstellen „Bergwerke Ost“ und „Ibbenbüren“ Pilotanla-
gen zum Herausfiltern des PCB aus dem Grubenwasser erprobt. 
Die Ergebnisse ließen allerdings zu wünschen übrig. Es gelang 
nur, 30 bis 40 Prozent der Polychlorierte Biphenyle zu eliminieren. 
Jetzt empfiehlt eine Expert*innen-Gruppe unter anderem, „zu 
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gegebener Zeit alternative Aufbereitungsverfahren an anderen 
Einleitungsstellen mit vorhandener Fracht zu testen“.

RAG will  f luten
In Nordrhein-Westfalen muss der RAG-Konzern aus seinen still-
gelegten Bergwerken das Grubenwasser vollständig abpumpen, 
um die darin enthaltenen Giftstoffe wie z. B. Polychlorierte Bi-
phenyle – oftmals made by BAYER (s. o.) – nicht ins Grundwasser 
gelangen zu lassen. Zudem kann so Erd-Erschütterungen vorge-
beugt werden. Im Saarland besteht keine Pflicht zu diesen Arbei-
ten, weil die geographische Lage eine andere ist. Das wollte das 
Unternehmen ausnutzen und viele Pumpen abstellen. Dagegen 
klagte jedoch die Gemeinde Nalbach, zu welcher der ehemalige 
Schacht Primsmulde gehört. Sie erhielt Ende 2019 auch Recht 
zugesprochen, aber die RAG legte Beschwerde gegen das Urteil 
ein. Jetzt liegt die Angelegenheit dem Bundesverwaltungsgericht 
in Leipzig zur Entscheidung vor.

Das Rheinbrücken-Fiasko
Durch nichts ließen sich die nordrhein-westfälischen Politiker*in-
nen von CDU, SPD und FDP davon abhalten, Leverkusens marode 
Rheinbrücke durch einen Neubau zu ersetzen und im Zuge dessen 
auch die Autobahn A1 auf zwölf Spuren auszubauen, obwohl sie 
dazu Hand an BAYERs Dhünnaue-Altlast legen mussten. Vergeb-
lich warnten Umweltschützer*innen vor Stoff-Austritten aus der 
stillgelegten Giftmüll-Deponie und vor Baugrund-Absenkungen 
durch die fortwährende Zersetzung der organischen Substan-
zen. Der rot-grünen NRW-Landesregierung unter Hannelore 
Kraft konnte es gar nicht schnell genug gehen. Der damalige 
Bau-Minister Michael Groschek (SPD) brachte sogar eine „Lex 
Leverkusen“ auf den Weg, um Klage-Möglichkeiten gegen das 
Vorhaben einzuschränken und so die Umsetzung zu beschleuni-
gen. Aus dem gleichen Grund verzichtete er bei der Ausschrei-
bung auf ein Verhandlungsverfahren. Damit vergab sich das Land 
die Möglichkeit, dem ausgewählten Unternehmen genauere 
Bedingungen, z. B. zu den Qualitätsstandards, zu stellen. Nur 
billig sollte alles sein. Und genau das fällt der Politik jetzt auf 
die Füße. Auf den Stahl, den der General-Unternehmer PORR für 
die Brücken-Konstruktion von einem chinesischen Subkontraktor 
bezog, konnte nämlich niemand bauen. 250 bis 600 Mängel pro 
Bauteil entdeckte der Landesbetrieb „Straßen.NRW“. Nach lan-
gem Hin und Her zog die schwarz-gelbe Landesregierung dann 
die Reißleine. Sie kündigte den Vertrag mit PORR und schrieb die 
Arbeiten neu aus. Dadurch kommt es nicht nur zu großen Ver-
zögerungen, sondern auch zu erheblichen Kosten-Steigerungen 
zu Lasten der Steuerzahler*innen. Für eine Realisierung von Al-
ternativen beim Neustart wie etwa der Tunnel-Lösung, welche 
die Dhünnaue unangetastet ließe, ist es nach Meinung vieler 
Umweltschützer*innen allerdings zu spät.

UNFÄLLE & KATASTROPHEN

Der Untergang der „Grande America“
Nicht weniger als 25 Transport-Unfälle mit zum Teil als Gefahrgut 
deklarierter Ladung verzeichnet BAYERs Nachhaltigkeitsbericht 

für 2019. Der fatalste ereignete sich am 12. März des Jahres. Da 
geriet das Container-Schiff „Grande America“ rund 330 Kilometer 
vor der französischen Westküste in Brand und sank. Es bildete 
sich ein zehn Quadratkilometer großer Ölteppich, der mehr als 
250 Vögel das Leben kostete. Neben 2.100 Autos, 62 Tonnen 
Kunstharz, 16 Tonnen Terpentin-Ersatz und 720 Tonnen Salzsäu-
re befanden sich auch 25 Tonnen BAYER-Fungizide an Bord. Ob 
die Behälter ausliefen oder mehr oder weniger friedlich auf dem 
Meeresgrund schlummern, bleibt bis heute ungeklärt. 

Pestizide treten aus
Am 23. August 2019 verunglückte in Brasilien ein LKW, der Pes-
tizide aus dem BAYER-Werk am Standort Belford Roxo geladen 
hatte. Dabei kam es zu einer Beschädigung der Behälter und in 
der Folge zu einem Austritt eines Teils der Stoffe.

Unfall in St. Louis
Am 14. September 2019 verunglückte in den USA ein LKW mit 
einer Ladung, die aus dem Werk von BAYER CROPSCIENCE am 
Standort St. Louis stammte. Dabei kam es zu einem Stoff-Aus-
tritt, weshalb die Polizei die Straße sperren musste.

Produkt-Austritt in Brasil ien
Am 17. Oktober 2019 fing in Brasilien ein LKW, der Gefahrgut 
aus dem Werk von BAYER CROPSCIENCE in Belford Roxo geladen 
hatte, Feuer, was nicht ohne Folgen blieb. „Durch die Löscharbei-
ten kam es zu einem Produkt-Austritt“, erklärte der Leverkusener 
Multi.

Leckage in St. Louis
Am 29. Oktober 2019 entstand in einer Dampf-Rückgewinnungs-
anlage von BAYER CROPSCIENCE am US-Standort St. Louis ein 
Leck. Von den Beschäftigten kam glücklicherweise niemand zu 
Schaden.

STANDORTE & PRODUKTION

Mehr Fungizide aus Dormagen
Der BAYER-Konzern baut seine Dormagener Produktionsanlage 
zur Fertigung der beiden Fungizide ASCRA XPRO (Wirkstoffe: 
Bixafen, Prothioconazol, Fluopyram) und ANTRACOL (Wirkstoff: 
Propineb) aus. Das ANTRACOL ist dabei nur für den Export be-
stimmt. Innerhalb der EU darf der Agro-Riese das Mittel nämlich 
nicht mehr vermarkten: Brüssel zog den Stoff Propineb wegen 
seiner gesundheitsschädlichen Wirkung bereits im Jahr 2018 aus 
dem Verkehr. Dementsprechend stieß die Kapazitätserweiterung 
auf harsche Kritik. „Was in Deutschland und Europa zu gefährlich 
für Mensch und Umwelt ist, kann im Rest der Welt nicht harmlos 
sein. Dass ausgerechnet BAYER mitten in Deutschland die Pro-
duktion von ANTRACOL mit dem wahrscheinlich krebserregenden 
Wirkstoff Propineb hochfahren will, der in Europa längst verboten 
ist, zeigt einmal mehr, wie wenig von den flotten Nachhaltigkeits-
sprüchen des Konzerns zu halten ist“, wettete etwa der Grünen-
Politiker Harald Ebner. 
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Keine neue Dicamba-Fabrik
Mitte Juni 2020 gab der BAYER-Konzern den Stopp des Baus ei-
ner neuen Produktionsanlage zur Herstellung des Pestizid-Wirk-
stoffes Dicamba bekannt, obwohl die Arbeiten in Luling schon 
kurz vor dem Abschluss standen. Einen Zusammenhang mit dem 
jüngst in den USA erfolgten Dicamba-Verbot stritt der Agro-Riese 
ab. Und wirklich hatte der Global Player die Fertigungsstätte 
bereits viel früher abgeschrieben. So heißt es in dem jüngsten 
Geschäftsbericht, den das Unternehmen im Februar 2020 veröf-
fentlichte: „Bei Crop Science musste eine Wertminderung von 
522 Mio. Euro für die Produktionsanlage ‚Dicamba’ (Bereich Her-
bizide) in Luling, USA vorgenommen werden.“ Weltweite Überka-
pazitäten nannte der Agro-Riese als Grund für die Entscheidung. 
Stattdessen will er den Wirkstoff nun zukaufen und am Standort 
Muscatine weiterverarbeiten. Ob der Global Player jetzt auch die 
Subventionen zurückzahlen muss – der Bundesstaat Louisiana 
machte für das Werk gegen die Zusage der Schaffung von 100 
Arbeitsplätzen 1,7 Millionen Dollar locker und stellte überdies 
Steuererleichterungen in Höhe von fünf Millionen Dollar in Aus-
sicht – steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

IMPERIUM & WELTMARKT

Verkauf der Pharma-Sparte?
Das manager magazin wagt schon einmal einen Blick in die BAY-
ER-Zukunft nach überstandener Glyphosat-Krise – und die sieht 
der Zeitschrift zufolge auch nicht rosig aus. Bald laufen nämlich 
die Patente für die lukrativsten Pharmazeutika, den nebenwir-
kungsträchtigen Blutverdünner XARELTO und die Augen-Arznei 
EYLEA, aus, für die der Leverkusener Multi bisher keine Nachfol-
ger hat. „Gelingt es nicht, das Arsenal rechtzeitig aufzustocken, 
wird die Pharma-Sparte klein und angreifbar. Dann dürften sich 
die Szenen vom letzten Frühjahr wiederholen, als Aktivisten mit 
Zerschlagungs- und Aufspaltungsforderungen vorstellig wur-
den“, prophezeit das Magazin. Die Bemühungen von Pillen-Chef 
Stefan Oelrich, die Entwicklung von neuen Blockbuster-Kandida-
ten voranzutreiben, betrachtet das Magazin eher skeptisch. Die 
Hoffnung beruht im Wesentlichen auf einem Parkinson-Präparat 
und Kooperationen, die der Global Player mit einigen Start-ups 
vereinbart hat. Die Möglichkeit, potenzielle Milliarden-Seller von 
außen einzukaufen, ist dem Manager verbaut. Wegen BAYERs 
MONSANTO-Schulden verfügt er über keinen nennenswerten 
Etat für solche Shopping-Touren. Sollte Oelrich nicht liefern kön-
nen, stehen für das manager magazin die Konsequenzen fest: 
„Geht die Mission schief, gibt es keinen logischen Grund, die 
Pharma-Sparte zu behalten.“

MONSANTO-Anteil:  50 Prozent
Mit der Übernahme des US-Unternehmens MONSANTO hat der 
Leverkusener auch einen Großteil von dessen Top-Manager*innen 
übernommen. Die ersten drei Leitungsebenen von BAYER CROPS-
CIENCE sind nahezu paritätisch besetzt. „Bis heute ist der über-
wiegende Teil der ehemaligen MONSANTO-Führungskräfte noch 
in unserem Unternehmen tätig“, ließ BAYER-Finanzchef Wolf-
gang Nickl auf der letzten Hauptversammlung wissen. 

Joint Venture mit ARVINAS
Moleküle, die bestimmte Proteine hemmen und damit Krank-
heitsprozesse stoppen, finden in der Medizin bereits eine breite 
Anwendung. Aber auf diese sogenannten Inhibitoren sprechen 
nur rund 20 Prozent des menschlichen Proteoms an. Die Biotech-
Firma ARVINAS will nun aber Moleküle entwickeln, die Proteine 
ganz abbauen. Der BAYER-Konzern setzt große Hoffnungen auf 
diese Technologie, vor allem im landwirtschaftlichen Bereich, 
etwa bei der Kreation von Pestiziden. Darum hat der Leverkuse-
ner Multi mit dem US-amerikanischen Unternehmen das Joint 
Venture OERTH BIO gegründet, das er über einen Zeitraum von 
sechs Jahren mit einem Budget von 55 Millionen Dollar für For-
schungsaufwendungen ausstattet. Zudem erwarb der Global 
Player für 29 Millionen Euro ARVINAS-Geschäftsanteile. 

ÖKONOMIE & PROFIT

Rendite-Weltmeister BAYER
Nach der Fusion von CHEMCHINA mit SINOCHEM ist BAYER nach 
Umsatz zwar nur noch die Nr. 2 im weltweiten Agro-Business, 
aber in Sachen „Rendite“ immer noch unübertroffen. Auf eine 
Marge von 24 Prozent kam der Konzern 2019, CORTEVA etwa 
brachte es da „bloß“ auf 15 Prozent. Darum hat sich für BAYER-
Chef Werner Baumann die MONSANTO-Übernahme auch trotz 
der ganzen Glyphosat-Klagen ausgezahlt. Auf der letzten Haupt-
versammlung befand er im besten Manager*innen-Sprech: „Vor 
dem Hintergrund der beschleunigten Synergie-Realisierung und 
der starken Position des kombinierten Geschäfts gilt die strategi-
sche Rationale der Akquisition ungebrochen.“ Und der Leverkuse-
ner Multi setzt sich mit seiner Agro-Sparte noch höhere Ziele. Bis 
zum Jahr 2022 will er 30 Prozent Rendite einfahren. 

Die MONSANTO-Alternative
„Wachsen, wachsen, wachsen“ lautet die Devise im Kapitalis-
mus, wie und womit, ist erst einmal egal. So erwog BAYER vor 
dem MONSANTO-Deal lange, die US-amerikanische Biotech-Fir-
ma MEDIVATION zu übernehmen. Lukrative Krebs-Medikamente 
und aussichtsreiche Arzneimittel-Kandidaten in der Entwicklung 
sprachen für den Konzern. Schlussendlich aber war dem Leverku-
sener Multi der Preis zu hoch. Der Global Player wollte nicht mehr 
als elf Milliarden Dollar ausgeben, und so ging MEDIVATION für 
14 Milliarden Dollar an den französischen Pillen-Riesen SANOFI.

BAYERs Steuerspar-Modell
Nach der Trennung von der Kunststoff-Sparte im Jahr 2015 gab 
der Leverkusener Multi seine Holding-Struktur auf, unter der die 
einzelnen Sparten relativ selbstständig operieren konnten. Nun 
verankerte er die Verantwortung für die beiden noch verbliebe-
nen Unternehmensteile „Pharma“ und „Landwirtschaft“ wieder 
beim Vorstand. Aber so ganz wurde alles doch nicht wieder eins. 
BAYERs Steuer-Experten Dirk Rosenberg und Stephan Semrau 
ersannen stattdessen eine einigermaßen komplizierte Konstruk-
tion, die Semrau der Zeitschrift JUVE Rechtsmarkt erläutert. „Die 
Divisionen Pharma und CropScience verpachten ihre Betriebe an 
die BAYER AG, die diese Geschäfte nunmehr in eigener Regie 
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und auf eigene Rechnung führt.“ Und den Sinn der Übung legt 
Rosenberg dar, der dem Fachorgan zufolge „die Steuer-Strategie 
bei BAYER verantwortet“. „Da eine Verschmelzung aus steuerli-
chen Gründen nicht in Betracht kam, war diese Lösung für uns 
besonders attraktiv“, so Rosenberg. Eine ganz einfache Lösung 
war das allerdings nicht. Über 8.500 Vertragspartner und 20.000 
Lieferanten mussten Rosenberg & Co. über die Veränderungen 
informieren. Aber es hat sich offenbar ausgezahlt.

BAYERs Steuer-Oasen
Der Bundestagsabgeordnete der Partei „Die Linke“, Fabio de 
Masi, hat eine Studie in Auftrag gegeben, um zu eruieren, in wel-
chem Umfang DAX-Konzerne über Tochter-Gesellschaften oder 
Unternehmensbeteiligungen Sitze in Steuer-Oasen unterhalten. 
Das Ergebnis erschüttert: Nicht weniger als 3.791 Niederlassun-
gen haben die bundesdeutschen Global Player dort angesiedelt. 
BAYER ist mit 63 vertreten. So hat der Leverkusener Multi im US-
amerikanischen Delaware 13 Briefkasten-Firmen eingerichtet, im 
europäischen Steuer-Paradies „Niederlande“ gleich 27 und in der 
Schweiz sieben. Aber auch über die berühmt-berüchtigten Hot-
spots Panama, Bermuda, Jungfern-Inseln, Irland, Luxemburg und 
Zypern entzieht der Agro-Riese den Finanzämtern Geld. Damit 
nicht genug, hat er hierzulande ebenfalls Inseln der Glückselig-
keit ausgemacht, die kaum Gewerbesteuer verlangen wie z. B. 
Monheim und Schönefeld. Rund 80 Prozent der in Deutschland 
ausgewiesenen Gewinne veranschlagt BAYER in Städten wie 
diesen. 

RECHT & UNBILLIG

US-Gericht verbietet Dicamba
Das Ackergift Dicamba (siehe auch GLYPHOSAT & CO.), das 
hauptsächlich in Kombination mit Gen-Pflanzen Verwendung 
findet, verursacht Ernte-Schäden. Das Herbizid bleibt nämlich 
nach dem Ausbringen nicht einfach an Ort und Stelle, sondern 
verflüchtigt sich und treibt zu Ackerfrüchten hin, die gegen den 
Stoff nicht gentechnisch gewappnet sind und deshalb eingehen. 
2019 geschah dies allein in den USA auf einer Fläche von mehr 
als 400.000 Hektar. Viele Farmer*innen zogen deshalb gegen die 
Hersteller vor Gericht. Ein erster Prozess endete für BAYER und 
BASF im Februar 2020 mit der Verurteilung zu einer Zahlung von 
265 Millionen Dollar Schadensersatz. 170 weitere Verfahren in 
Sachen „Dicamba-Abdrift“ stehen noch aus. Daneben verklagten 
der Landwirt*innen-Verband „National Family Farm Coalition“ 
sowie mehrere Umwelt- und Verbraucher*innenschutz-Gruppen 
die US-amerikanische Umweltbehörde EPA und verlangten von 
ihr, die Zulassung zu widerrufen. Am 3. Juni 2020 bekamen die 
Organisationen vom San Franciscoer „US Court of Appeals“ 
Recht zugesprochen. Nach Auffassung der Richter*innen hatte 
die EPA die von Dicamba ausgehenden Risiken „substanziell un-
terschätzt“. Sie ordneten deshalb einen sofortigen Verkaufsstopp 
an. Der Leverkusener Multi, der die Agrochemikalie unter dem 
Produktnamen XTENDIMAX vertreibt, reagierte erwartungsge-
mäß. „Wir sind mit dem Urteil nicht einverstanden und prüfen 
unsere nächsten Schritte“, verlautete aus der Konzern-Zentrale. 

Und den Farmer*innen gegenüber erklärte das Unternehmen, 
nach wie vor voll hinter Dicamba zu stehen. „Wir sind stolz da-
rauf, Innovationen wie XTENDIMAX voranzutreiben, um den Er-
zeugern zu helfen, ihre Pflanzen sicher, erfolgreich und nachhaltig 
vor Unkräutern zu schützen“, hieß es in dem Statement. 

Repression gegen HV-Aktivist*in
Die BAYER-Hauptversammlung von 2019 hat ein juristisches 
Nachspiel. Das Amtsgericht Bonn verurteilte am 19. Mai 2020 
eine Konzern-Kritikerin, die sich an den damaligen Protesten 
beteiligt hatte, zu einer hohen Strafe. Die Richterin fasste das 
Aufsprühen von Parolen wie „Kein Gott, kein Staat, kein Glypho-
sat“ auf dem Boden vor dem Bonner „World Conference Center“ 
als Sachbeschädigung auf und bürdete der Angeklagten eine 
Strafzahlung in Höhe von 120 Tagessätzen à 10 Euro auf. Dabei 
hatte die Frau extra nur wasserlösliche Sprühkreide verwendet, 
die – wie ein Zeuge auch bestätigte – keine Spuren hinterließ. 
Die Staatsanwaltschaft plädierte nichtsdestotrotz sogar noch 
für drastischer Sanktionen und forderte fünf Monate Haft auf 
Bewährung sowie eine Strafe in Höhe von 2.000 Euro. Die Ver-
urteilte kündigte nach der Verhandlung an, in Berufung zu gehen. 
Das Verfahren gegen eine zweite Person, die sich an den HV-Ak-
tionen beteiligt hatte, steht noch aus. Die Coordination kritisierte 
den Richter*innen-Spruch in einer Presse-Erklärung scharf. „Mit 
dem überzogenen Urteil zeigen sowohl die Staatsanwaltschaft 
als auch das Gericht, dass sie auf der Seite der Konzernmacht 
stehen. Diese Entscheidung ist ein Skandal, ein klarer Angriff 
auf Widerstand gegen BAYER. Sprühkreide ist wasserlöslich und 
ein häufig vorzufindender Bestandteil von buntem, zivilgesell-
schaftlichem Protest. Durch eine solche Rechtsprechung sollen 
Aktivist*innen des Konzern-Widerstandes eingeschüchtert wer-
den“, hieß es darin.

BASF vs. BAYER
Im Zuge der MONSANTO-Übernahme musste der BAYER-Konzern 
sich auf Anordnung der EU-Wettbewerbsbehörde von Teilen sei-
nes Agrochemie-Geschäfts trennen, da er sonst den Markt noch 
stärker dominiert hätte. Darum verkaufte der Global Player sei-
ne gen-manipulierten Raps-, Soja- und Baumwoll-Pflanzen der 
„LIBERTY LINK“-Baureihe sowie das auf diese Labor-Kreationen 
abgestimmte Herbizid Glufosinat, die Gemüsesaatgut-Sparte, 
Saatgutbehandlungsmittel wie PONCHO und seine Plattform für 
digitale Landwirtschaft an die BASF. 7,6 Milliarden Euro zahlte 
diese dafür und übernahm dabei auch einen Großteil der Beleg-
schaft. Die Chemie-Firma fühlt sich bei dem Deal jedoch vom 
Leverkusener Multi übervorteilt. Besonders bei den Personal-
Kosten hat BAYER nach Ansicht der BASF mit falschen Zahlen 
operiert. Darum strengte die Aktien-Gesellschaft in der Sache ein 
Schiedsverfahren an. Die COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAH-
REN wollte mehr zu den darin erhobenen Vorwürfen wissen und 
reichte zur BASF-Hauptversammlung über den DACHVERBAND 
DER KRITISCHEN AKTIONÄRINNEN UND AKTIONÄRE eine ent-
sprechende Frage ein. Diese beantwortete der Ludwigshafener 
Multi wie folgt: „Die im Verkaufsprozess von BAYER zur Verfü-
gung gestellten Finanz-Information waren unserer Meinung nach 
nicht korrekt. In diesem Zusammenhang fordern wir eine Kom-
pensationszahlung von BAYER, die wir mit dem Schiedsverfahren 
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verfolgen. Wir sind überzeugt davon, dass eine Entscheidung in 
unserem Sinne getroffen wird.“ Konkretere Informationen zum 
Sachverhalt mochte das Unternehmen allerdings nicht geben: 
„Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir uns nicht weiter zu 
laufenden Gerichtsverfahren äußern.“

Klage gegen Lieferketten-Transparenz 
Um die Jahrtausendwende hatte im Pharma-Bereich ein großer 
Globalisierungsschub eingesetzt. Seither produzieren BAYER 
& Co. immer weniger Arzneien und Arznei-Grundstoffe selbst. 
Stattdessen kaufen die Konzerne viele dieser Substanzen auf 
dem Weltmarkt ein, bevorzugt in Indien und China. Dort konzen-
triert sich die Herstellung der Pharmazeutika, die wegen laxer 
Auflagen mit großen Gefährdungen für Mensch, Tier und Um-
welt verbunden ist, inzwischen auf immer weniger Firmen. Diese 
Entwicklung hat einen großen Anteil an der Häufung von Liefer-
engpässen, die nicht selten auch BAYER-Medikamente betreffen 
(Ticker berichtete mehrfach). Das „Bundesinstitut für Arzneien 
und Medizin-Produkte“ (BfArM) wollte nun für mehr Transparenz 
auf diesem Gebiet sorgen. Es veröffentlichte auf der Informati-
onsplattform PharmNet.Bund, woher die Unternehmen ihre Pro-
dukte im Einzelnen beziehen. Dagegen gingen die Firmen jedoch 
vor und klagten. So verschwand die Liste einstweilen wieder aus 
dem Netz.

Zweite Klage zum MONSANTO-Deal
In den USA will der Investor HAUSSMANN TRUST gerichtlich 
gegen BAYER vorgehen, weil der Konzern seiner Meinung nach 
bei der Prüfung der MONSANTO-Übernahme möglichen Klagen 
von GLYPHOSAT-Geschädigten nicht genügend Aufmerksamkeit 
geschenkt hat. Gleiches droht nun auch in Deutschland. Die 
Kanzlei HAUSFELD bereitet zurzeit eine Klage vor. „MONSAN-
TO hat immer so getan, als gäbe es kein Prozess-Risiko, weil die 
Behauptungen, Glyphosat sei krebserregend, haltlos seien“, so 
der HAUSFELD-Jurist Wolf von Bernuth: „Tatsächlich gab es sehr 
wohl erhebliche Prozess-Risiken. Das durfte BAYER bei Bekann-
gabe der Übernahme-Absicht nicht verschweigen.“

Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht?
Die brasilianische Wettbewerbsbehörde CADE hat Ermittlungen 
gegen BAYER aufgenommen. Sie prüft ein wettbewerbswidriges 
Verhalten des Leverkusener Multis auf dem Gensoja-Markt. Da-
bei geht die CADE Vorwürfen nach, der Konzern habe Saatgut-
Züchter*innen durch die Gewährung von Rabatten und anderen 
finanziellen Anreizen an seine Produkte gebunden und von ihnen 
zudem verlangt, mindestens 15 Prozent ihrer Ackerflächen mit 
den Erzeugnissen des Agro-Riesen zu bestücken.

Kanada: Ermittlungen gegen BAYER
In den USA haben Landwirt*innen sich mit einer Internet-Platt-
form unabhängiger von BAYER & Co. gemacht. Das „Farmer Busi-
ness Network“ (FBN) hält Informationen über Saatgut-Preise be-
reit, vertreibt Pestizide und hat sogar neue nicht-genmanipulierte 
Pflanzen-Sorten entwickelt, um den Farmer*innen Alternativen zu 
den Laborfrüchten der großen Konzerne zu bieten. Plötzlich aber 
stellten immer mehr Unternehmen ihre Lieferungen an das FBN 
ein. Das rief jetzt ein kanadisches Gericht auf den Plan. Es prüft 

zurzeit, ob BAYER, BASF, CORTEVA & Co. sich abgesprochen und 
Druck auf diese Firmen ausgeübt haben.

Erster Glyphosat-Berufungsprozess
Am 2. Juni 2020 begann das erste Berufungsverfahren in Sa-
chen „Glyphosat“. Erst-instanzlich hatte der Schul-Hausmeister 
Dewayne Johnson Johnson im August 2018 gewonnen. Die Ge-
schworenen sahen es als erwiesen an, dass das Pestizid bei ihm 
Krebs ausgelöst hat und sprachen dem damals 46-Jährigen ein 
Schmerzensgeld in Höhe von 39 Millionen Dollar zu. Zusätzlich 
verurteilten sie die BAYER-Tochter MONSANTO zu einer Straf-
zahlung von 250 Million Dollar, da diese das Mittel in vollem 
Wissen um seine Gefährlichkeit vermarktet hatte. Die BAYER-
Anwält*innen strebten an, den Prozess noch einmal komplett 
neu aufzurollen. Dazu wird es nach Informationen der Initiative 
„U.S. Right to Know“ jedoch eher nicht kommen. Das Gericht hat 
im Vorfeld nämlich angekündigt, sich auf Fragen zum Schadens-
ersatz konzentrieren zu wollen und beide Parteien gebeten, sich 
darauf vorzubereiten. In der Eingabe zum Berufungstermin ver-
langen die Jurist*innen des Leverkusener Multis, die „punitive 
damages“ in Höhe von 250 Millionen Dollar ganz zu streichen, 
obwohl dem Gericht 2018 eindeutige Beweise für ein vorsätzli-
ches Vorgehen MONSANTOs vorlagen. Auch das Schmerzens-
geld von 39 Millionen Dollar wollen die Rechtsbeistände des 
Konzerns drastisch reduziert wissen. Dieser Posten setzt sich in 
den USA aus den vergangenen und zukünftigen ökonomischen 
und nicht-ökonomischen Schäden zusammen und legt auf der Ba-
sis der durchschnittlichen Lebenserwartung für jedes Jahr eine 
Million Dollar fest. Das jedoch erscheint den Kanzleien „Horwitz 
& Levy“ und „Bryan Cave Leighton Paisner“ in Anbetracht der 
wenigen Zeit, die Johnson vermutlich noch bleibt, viel zu hoch. 
„Das Gericht sollte die vorgesehenen Zahlungen für zukünftige 
nicht-wirtschaftliche Schäden einer Revision unterziehen, da die-
se Zahlungen nicht der projizierten Lebenserwartung des Klägers 
zur Zeit des Prozesses entsprechen“, schreiben die Jurist*innen. 
„Diese Verteidigungsstrategie ist menschenverachtend. Nach ih-
rer Logik käme BAYER dann ja gerade deshalb glimpflich davon, 
weil die Wirkung von Glyphosat so fatal ist und die Lebenszeit 
der Geschädigten drastisch verkürzt. Johnson und seine Familie 
haben ein Anrecht auf die volle Summe. Völlig zu Recht hatten 
seine Rechtsanwält*innen auch Geld für die Jahre eingefordert, 
die das Pestizid ihm geraubt hat“, hielt die COORDINATION GE-
GEN BAYER-GEFAHREN (CBG) zum Prozess-Auftakt fest. Zum Re-
daktionsschluss des Tickers dauerte das Verfahren noch an.

FORSCHUNG & LEHRE

Viele Forschungssubventionen
Im Geschäftsjahr 2019 erhielt BAYER vom bundesdeutschen 
Staat zwölf Millionen Euro an Forschungssubventionen. Zudem 
kann der Leverkusener Multi ab Januar 2020 auch einen Teil sei-
ner Aufwendungen in diesem Bereich von der Steuer absetzen 
(siehe POLITIK & EINFLUSS).
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SPORT & MEDAILLEN

Sportler*innen auf ASPIRIN
Sportler*innen greifen häufig zu Schmerzmitteln wie ASPIRIN, 
um trotz Verletzungen Wettkämpfe bestreiten zu können (Ticker 
berichtete mehrfach). Wie verbreitet dieses Phänomen im Be-
reich „Fußball“ – bis hinein in die unteren Ligen – ist, haben jetzt 
das Recherche-Netzwerk Correctiv und die Doping-Redaktion der 
ARD enthüllt. Die Journalist*innen befragten 1.142 Kicker nach 
ihrem Tabletten-Konsum und bekamen Schockierendes zu hören. 
47 Prozent der Fußballer griffen mehrmals in der Saison zu den 
Präparaten. 7,2 Prozent von ihnen kommen bei keinem Spiel ohne 
die Mittel aus. 21,5 Prozent der Sportler*innen bevorzugten dabei 
BAYERs „Tausendsassa“ ASPIRIN mit dem Wirkstoff Acetylsali-
cylsäure. Der ehemalige Bundesliga-Spieler Jochen Kientz sagt 
etwa: ASPIRIN oder VOLTAREN vor dem Spiel waren für mich wie 
ein Standard, egal, ob es sinnvoll war. Damit habe ich mit etwa 
18 Jahren angefangen.“ Und auch der Ex-Profi Uli Borowka war 
gut dabei: „Ich habe mehrere 100er VOLTAREN am Tag und ASPI-
RIN gegen die Schmerzen genommen.“ Die Risiken und Neben-
wirkungen dieses Medikamenten-Missbrauchs sind immens. So 
kann eine solche Praxis Verletzungen verschlimmern, weil diese 
nicht therapiert, sondern einfach nur pharmazeutisch maskiert 
werden. Von Gelenkschäden bis hin zu fortgeschrittenen Arth-
rosen reichen die Folgen. Besonders häufig entstehen Nieren-
Erkrankungen, weil es das Organ überfordert, den bei sportlichen 
Betätigungen anfallenden Flüssigkeits- und Salzverlust zu kom-
pensieren und gleichzeitig auch noch die Arznei-Stoffe aus dem 
Körper zu spülen. Vor ASPIRIN rät der Pharmakologe Dr. Gerd Gla-
eske noch aus einem anderen Grund ab: „Acetylsalicylsäure kann 
bei Verletzungen verstärkend auf Blutungen wirken – Blutungen 
lassen sich schwerer stillen. Das kann gerade im Sport problema-
tisch sein. Daher sollte ASS vor allem vor sportlichen Aktivitäten 
wie Fußballspielen, bei denen es zu Verletzungen kommen kann, 
gemieden werden.“ Einige Mediziner*innen wie der ehemalige 
Leichtathlet Dr. Thomas Wessinghage oder Dr. Hans Geyer be-
trachten den Gebrauch der Präparate sogar als Doping. „Für mich 
sind Medikamente gegen den Schmerz klassische Dopingmittel. 
Sie sind gesundheitsschädlich, und sie erlauben höhere Leistun-
gen im Wettkampf“, so Geyer. Eigentlich dürften die Pharmazeu-
tika gar nicht in die Hände der Fußballer geraten. „Sportärzte leh-
nen Doping ab und maskieren darüber hinaus keine Schmerzen, 
um dem Athleten die Rückkehr in den Sport zu ermöglichen, so-
fern irgendein Risiko besteht, die Verletzung zu verschlimmern“, 
heißt es nämlich im Ethik-Codex des Sportärzt*innen-Bundes. 
Aber die Wirklichkeit sieht offenbar anders aus. Nach der Aus-
strahlung von „Geheimsache Doping – ‚Hau rein die Pille!’“ und 
der begleitenden Medien-Berichterstattung hat der Deutsche 
Fußballbund nun Handlungsbedarf erkannt. „Wir müssen unbe-
dingt über Fußball-Lehrer und Trainer eine Sensibilisierung hin-
bekommen“, erklärte Präsident Fritz Keller.


